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1. Einleitung:  

Auf die Lehrkraft kommt es an? 

Jede beliebige bildungspolitische Debatte mündet irgendwann in die Lehrkräfte-

bildung. Sie können über Digitalisierung der Schule diskutieren und werden un-

weigerlich irgendwann feststellen, dass die Ausbildung der Lehrkräfte entspre-

chend angepasst werden müsse. Inklusion ist Ihr Thema? Sie werden um eine 

grundlegende Reform der Lehrkräftebildung nicht herumkommen. Klimawandel? 

Mobbing? Diversity? Sprachbildung? Die Debatte mündet zwingend in die Lehr-

kräftebildung. Nicht erst – aber spätestens - seit John Hattie und seiner viel zitier-

ten Hattie-Studie1 (2009) wissen wir: „Auf die Lehrkraft kommt es an!“. 

Nehmen wir an, dass dieser allgemeine Konsens richtig und im Ergebnis für die 

Qualität unseres Bildungssystems im Zeitalter globaler Wissensgesellschaften 

wichtig ist. Dann kommt der Ausbildung von Lehrkräften im Bildungssystem eine 

– wenn nicht die – systemkritische Bedeutung zu. Dann muss die Lehrkräftebil-

dung in Deutschland von einem hohen Maß an Standards, Konsistenz und Inno-

vation geprägt sein.  

Das Gegenteil ist aber der Fall. Die Lehrkräftebildung in Deutschland ist seit Jahr-

zehnten eine Baustelle, auf der viel geredet und analysiert, aber wenig gebaut 

wird2. Scharen von Expert*innen stehen am Rande der Baugrube und diskutieren 

das angegriffene Fundament (immerhin aus dem frühen 19. Jahrhundert), wäh-

rend die 16 Bauherr*innen (Länder) sich weder auf Standards noch auf Zugänge 

oder gar ein gemeinsames Dach einigen können.  

Die Lehrkräftebildung hat seit der Etablierung einer professionalisierten Ausbil-

dung im frühen 19. Jahrhundert zwei wesentliche Ziele: Erstens das quantitative 

Ziel der Bedarfsdeckung, das in der Sicherung einer ausreichend hohen Zahl von 

Lehrkräften besteht. Neben dieses Ziel der Bedarfsdeckung tritt das zweite Ziel 

der Bedarfsgerechtigkeit, ein qualitatives Ziel, das in der Gewährleistung eines 

professionellen Unterrichts und der Vermittlung der jeweils aktuellen didakti-

schen und fachlichen Kenntnisse besteht.  

Aktuell verfehlt die deutsche Lehrkräftebildung beide Ziele. Es wird weder be-

darfsdeckend noch bedarfsgerecht ausgebildet. Es wird sowohl zu wenig als auch 

am Bedarf der konkreten Fächer und Schularten vorbei ausgebildet. 

Die vorliegende Untersuchung geht der Frage nach, warum die Lehrkräftebildung 

in Deutschland heute ihre Ziele verfehlt. Die Analyse von strukturellen Defiziten 

dient dabei nicht dem populären Bashing politischer Entscheidungsträger*innen 

 
1  Vgl. Hattie „Visible Learning“ (2009); die Analyse von ca. 50.000 Studien der Unterrichtsfor-

schung mündet in der Kernaussage: „The teacher matters“ 
2  Beispielhaft die seit über einem Jahrzehnt andauernde Umstellung auf eine gestufte Studien-

struktur (Bachelor/ Master), die Ergebnisse der gemischten Kommission Lehrerbildung der 

KMK (2000), die Empfehlungen der Hochschulrektorenkonferenz zur Lehrerbildung von 2006, 

2013 und 2015 sowie die Debatten um diverse OECD-Berichte zur Lehrerbildung (u.a. 2004). 

Beispielhaft für Strukturdebatten aus der Bildungswissenschaften: Schubarth (2017): Lehrerbil-

dung in Deutschland – 7 Thesen zur Diskussion. 
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oder föderaler Strukturen (KMK). Das Erkenntnisinteresse richtet sich vielmehr 

auf praktische Lösungsvorschläge zur konkreten Reform der deutschen Lehrkräf-

tebildung. Änderungen lassen sich nur mit jenen viel gescholtenen Bildungspoli-

tiker*innen und nur innerhalb der bestehenden Entscheidungsstrukturen realisie-

ren. Schon die Verständigung auf eine gemeinsame Problemanalyse wäre aber ein 

großer Schritt innerhalb der gegebenen Strukturen des Föderalismus.  

 

2. Die Deckung des quantitativen Bedarfs an  

Lehrkräften 

Das System der deutschen Lehrkräftebildung deckt seit Jahren nicht den quantita-

tiven Fachkräftebedarf des Schulsystems (Abb. 1). Seit 20 Jahren übersteigt der Be-

darf das Angebot an Lehrkräften (von Sondereffekten in 2013 und 2014 abgese-

hen3) um bis zu 40%. 2018 fehlten bundesweit nach Angaben der KMK etwa 8.200 

Lehrkräfte, 2019 etwa 7.700 und bis 2025 werden weiterhin hohe Defizite prognos-

tiziert4.  

 

Sowohl 2018 als 2019 lag der Einstellungsbedarf des deutschen Schulsystems 25 % 

über den vorhandenen Ausbildungskapazitäten in den Ländern.  

 
3  Die Verkürzung der gymnasialen Oberstufe um ein Jahr (G8) minderte den Lehrkräftebedarf 

einmalig  
4  Vgl. KMK (2019a): 10 zur Einstellungen; KMK (2019b) zu Prognosezahlen 2019 – 2025 

Quelle: KMK (2018) Lehrereinstellungsbedarf und -angebot in der Bundesrepublik Deutschland 2018 – 

2025; KMK (2019b) Lehrereinstellungsbedarf und -angebot in der Bundesrepublik Deutschland 2019 – 

2030. 

Abb. 1 
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Strukturelles Ausbildungsdefizit in fast allen Ländern 

In 2019 hat nur ein einziges Land (Baden-Württemberg) bedarfsdeckend ausgebil-

det. Alle anderen Länder weisen Defizite von 6% bis zu Spitzenwerten über 150% 

(Berlin und Sachsen) aus.  

 

Abb. 2 dokumentiert das Verhältnis von Bedarf an Lehrkräften (Einstellungen) zu 

den Ausbildungskapazitäten (Absolvent*innen Vorbereitungsdienst) je Bundes-

land. Bei den anzustrebenden 100% (rote Null%-Defizit-Linie) deckt das Land sei-

nen Bedarf selbst. Die Abb. 2 zeigt, dass bei 9 von 16 Ländern das Ausbildungsde-

fizit in mindestens einem der beiden letzten Jahre über 50% lag. Den bisherigen 

Rekord hält Sachsen, das in 2018 ein Defizit von knapp 300% aufwies5. 

Auch in einer mehrjährigen Betrachtung bestätigt sich dieses strukturelle Ausbil-

dungsdefizit: 13 der 16 Länder haben über mehrere Jahre bis einschließlich 2019 

trotz der staatlichen Monopolstellung auf dem Lehrkräftemarkt weit unterhalb 

des eigenen Bedarfs ausgebildet.  

Diese Länder haben sich letztlich über Jahre hinweg auf den erhofften Überschuss 

aus drei Ländern verlassen, die über den Eigenbedarf hinaus ausgebildet haben: 

Baden-Württemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz6. 

 

 
5  Vgl. KMK (2020a): 7  
6  Vgl. KMK (2020a): 7 

Quelle: KMK (2020a): Einstellung von Lehrkräften 2019, S. 7 

Abb. 2 
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2. a) Kapazitätsentwicklung Studienplätze (1. Phase) 

Die Situation der 

Lehrkräftebildung 

ist in beiden Phasen 

defizitär. In der so-

genannten ersten 

Phase (Lehramtsstu-

dium an Universitä-

ten) nahmen die Stu-

dienplätze für Lehr-

amtsstudierende 

bundesweit zwi-

schen 2011 und 2019 

um 17% zu, was 

exakt dem Ausbau 

der Studienplätze 

insgesamt ent-

spricht.  

 

Allerdings kam es 

nicht überall zum 

Ausbau der Studien-

kapazitäten, in meh-

reren Ländern wur-

den Studienplätze abgebaut. Abb. 3 lässt sich entnehmen, dass immerhin in 10 

Ländern die Studienplätze mit Lehramtsbezug ausgebaut wurden.  

Am stärksten geschah dies in Berlin (+74%), Nordrhein-Westfalen (+71%), Sachsen 

(+63%), Niedersachsen (+54%), Bremen (+48%), Sachsen-Anhalt (+46%) und Schles-

wig-Holstein (43%).  

Drei Länder verschärfen ihre Situation durch Studienplatzabbau 

In 6 Ländern wurden Studienplätze zwischen 2011 und 2019 jedoch abgebaut. Am 

stärksten im Saarland (-26%), in Mecklenburg-Vorpommern (-18%), Bayern (-

17%), Baden-Württemberg (-14%) und Brandenburg (-2%).  

Im Unterschied zu Bayern und Baden-Württemberg vergrößern Brandenburg, 

Mecklenburg-Vorpommern und das Saarland mit dem Abbau von Studienplätzen 

ihre langjährig bestehenden Ausbildungsdefizite bei den Lehrämtern weiter und 

verschärfen somit die Bedarfslage7. 

  

 
7  Vgl. Statistisches Bundesamt (2020) Fachserie 11 Reihe 4.1. sowie die Ausgabe 2012 mit Daten 

für 2011. 

Quelle: Statistisches Bundesamt Fachserie 11 Reihe 4.1; Ausgaben 2012 

und 2020 

Abb. 3 
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Trotz Studienplatzausbau auf Bundesebene weniger Lehramtsab-

schlüsse 

2018 gab es bundesweit 45.460 Absolvent*innen in lehramtsbezogenen Studien-

gängen8; davon legten 24.879 die 1. Lehramtsprüfung (Master/ Staatsexamen) ab, 

die Grundlage für die 2. Phase (Referendariat) ist. 2019 waren es nur noch 23.516 

Absolvent*innen.  

Die Zahl der Lehramtsabsolvent*innen ist auch im langfristigen Trend stark rück-

läufig (so lag die Zahl 2011 bei 30.415).  

Das bedeutet, dass trotz einer Steigerung der Lehramtsstudierenden um 17% die 

Zahl der Hochschulabsolvent*innen mit der ersten Lehramtsprüfung um 22,7% 

gesunken (!) ist.  

Abb. 4 visualisiert einen negativen Trend: Es beginnen zwar mehr junge Menschen 

ein Lehramtsstudium als vor 10 Jahren, aber es schließen deutlich weniger mit ei-

nem Lehramtsabschluss ab9.   

  

 
8  Vgl. HRK (2019): 33 
9  Vgl. KMK (2020a): 12 

Quelle: KMK (2020a): Einstellung von Lehrkräften 2019, S. 12 

Abb. 4 
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2. b) Kapazitätsentwicklung Vorbereitungsdienst  

(2. Phase) 

Auch in der bereits angesprochenen zweiten Phase der Lehramtsausbildung (Re-

ferendariat) ist der Trend negativ bzw. stagnierend: Die Einstellungen in den Vor-

bereitungsdienst (Referendariat) liegen seit 2010 relativ stabil bei etwa 31.000 Per-

sonen. Die Zahl der Absolvent*innen des Vorbereitungsdienstes schwankt seit 

2010 zwischen 25.300 und 30.400. In 2019 waren es 28.021. In der 10-Jahresbetrach-

tung sind die Zahlen leicht rückläufig10.  

Abbildung 5 bildet anschaulich die unstete Bedarfssituation (Einstellungen) in den 

Ländern über die letzten 20 Jahre ab. Trotz dieser vermeintlichen Wirrnis und Ge-

genläufigkeit der Trends innerhalb der Länder und zwischen einzelnen Ländern 

lässt sich feststellen, dass die Bedarfsentwicklung als aggregierte Größe auf Bun-

desebene relativ stabil ist.  

Zwischen 2000 und 2019 wurden 591.618 Einstellungen in den öffentlichen Schul-

dienst vorgenommen. Im Durchschnitt sind dies knapp 30.000 Einstellungen pro 

Jahr (2019: 35.234). Die Einstellungen entsprachen 2019 etwa 4,3% des Personal-

körpers11. In den letzten 10 Jahren lag der Einstellungsbedarf immer oberhalb von 

4% des Bestands.  

 

 

 
10  Vgl. KMK (2020a): 11 (Einstellungen Vorbereitungsdienst) bzw. 5 (Absolventen) 
11  Bestand Lehrkräfte 2018/19 insgesamt (Allgemeinbildung und Berufliche Bildung): 811.038 

(Hauptberuf); vgl. Statistisches Bundesamt (2019): 679 und (2020b): 729f. Die KMK weist für 

2019 sogar eine höhere Quote von 4,9% aus; vgl. KMK (2020a):5 

Quelle: KMK (2019a): Einstellung von Lehrkräften 2018 S. 10; Daten für 2019 KMK (2020a), S. 3 

Abb. 5 
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Der reine Ersatz für altersbe-

dingte Abgänge liegt bei (be-

rufstypischen) 35 Berufsjahren 

bei 2,9% des Personalkörpers12. 

Der darüberhinausgehende Be-

darf ist durch erhöhte Schüler-

zahlen und bedarfssteigernde 

Maßnahmen der Politik in den 

Ländern bestimmt und fällt in 

den einzelnen Ländern sehr un-

terschiedlich aus.  

 

 

 

 

Sieben Länder bilden unterhalb des absoluten Mindestniveaus aus 

Wenn man das 2,9%-Ziel (Ersatz der Altersabgänge) als absolut unterste Marge 

für die landesspezifischen Ausbildungskapazitäten nimmt, dann verfehlten 2018 

sieben Länder dieses Minimalziel der Kapazitätsplanung bezüglich der Absol-

vent*innen im Vorbereitungsdienst: Sachsen (1,6%), Sachsen-Anhalt (2,0%), Berlin 

(2,2%), Mecklenburg-Vorpommern  (2,4%), Brandenburg, Hamburg und Thürin-

gen (je 2,5%).  

Im Gegensatz hierzu bildeten 2018 lediglich zwei Länder im Vorbereitungsdienst 

oberhalb des eigenen Mindestbedarfes aus: Bayern (4,6% bei einem Bedarf von 

4,2%) und Rheinland-Pfalz (3,3% einem Einstellungsbedarf von 3,0%)13.  

Bei den (längerfristig wirksamen) Studienplatzkapazitäten14 verfehlten Branden-

burg und Saarland (je 2,2%) sowie Sachsen-Anhalt (2,6%) das Minimalziel an Er-

satzkapazitäten.  

 

  

 
12  Die lange Ausbildungszeit in Deutschland führt zu einen Berufseinstieg mit Ende 20; das 

durchschnittliche Ruhestandsalter bei Lehrkräften liegt bei 63. Bei 35 Berufsjahren entspricht 

ein Jahrgang 100/35 = 2,86% des Gesamtbestands an Lehrkräften.  
13  Vgl. KMK-Daten zu Einstellungen und Vorbereitungsdienst aus 2018 in Relation zum Lehrkräf-

tebestand; eigene Berechnungen 
14  Bezugsgröße hier Studierende auf Master im 7. Und 8. Fachsemester; vgl. KMK (2019a): 63.  

Referendariat im Föderalismus 

Nur mittelbar mit der Anzahl der Auszubildenden 

hat die Dauer des Vorbereitungsdiensts (Referenda-

riats) zu tun. Schon eher mit der Qualität der Ausbil-

dung. Im föderalen Bildungssystem der Bundesre-

publik sind die Vorbereitungsdienste untereinander 

alle gleichwertig (Absolvent*innen werden jeweils 

als vollwertige Lehrkräfte übernommen). Das ist er-

staunlich angesichts der Tatsache, dass sich in der 

Praxis große zeitliche Unterschiede ausgeprägt ha-

ben. Die Dauer des Vorbereitungsdienstes (2. Phase 

der bundeseinheitlichen Lehrkräfteausbildung) liegt 

in Bayern und Thüringen bei 24 Monaten, in Hessen 

bei 21, in Baden-Württemberg bei 19, in Sachsen-

Anhalt bei 16 und in Brandenburg (und bald Meck-

lenburg-Vorpommern) bei 12 Monaten. Alle ande-

ren Länder bilden 18 Monate aus.  
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2. c) Bedarfsentwicklung (Schüler*innenzahlen) 

Betrachtet man die 

Entwicklung der 

Schüler*innenzah-

len, so zeigt sich das 

Dilemma der Be-

darfsplanung: Die 

Entwicklung ist von 

gegenläufigen 

Trends und von ei-

ner hohen regiona-

len Unterschiedlich-

keit geprägt. Die 

Zahl der Schüler*in-

nen in Deutschland 

hat insgesamt zwi-

schen 2009 und 2018 

um 8,9% abgenom-

men, seither steigt 

sie jedoch wieder 

und die KMK prog-

nostiziert einen An-

stieg um 6,5% bis 

2030.  

 

Bedarfsentwicklungen regional extrem unterschiedlich 

Wie man in Abb. 6 erkennen kann, verbergen sich hinter diesen aggregierten Zah-

len auf Bundesebene völlig unterschiedliche Entwicklungen in den einzelnen Län-

dern: So gab es Länder wie Sachsen, die in den letzten 10 Jahren über 8% mehr 

Schüler*innen verzeichneten. Dagegen wiesen alle westdeutschen Länder (bis auf 

Hamburg) massive Rückgänge der Schüler*innenzahlen von bis über 12% auf15.  

Zudem sind diese Ländertrends nicht stabil, wie ein Blick in die Zukunft zeigt 

(Abb. 7).  

So prognostiziert die KMK auf Basis der Ländermeldungen in 12 Ländern zum 

Teil deutliche Zuwächse der Schüler*innenzahlen bis 2030, in vier Ländern leichte 

Rückgänge.  

Radikal gewendet  hat sich dabei der Trend in den großen westdeutschen Flächen-

staaten Bayern und Nordrhein-Westfalen (etwas schwächer auch in Baden-Würt-

temberg), wo die Schülerzahlen nicht wie bisher um 10% sinken, sondern in ver-

gleichbar hoher Größenordnung wieder ansteigen werden.  

 
15  Vgl. KMK (2020b): 45 

Abb. 6 

Quelle: KMK (2020b), S. 49 
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„Stabil“ (im Sinne einer gleichgerichteten Entwicklung) sind die Trends im 20-Jah-

res-Vergleich nur in Niedersachsen und im Saarland (weiter sinkende Zahlen), in 

Thüringen (weiter stagnierende Zahlen) sowie in Berlin, Hamburg, Mecklenburg-

Vorpommern und Sachsen (weiter ansteigende Zahlen).  

Der höchste Zuwachs ist mit knapp 19% für Berlin prognostiziert, die geringste 

Veränderung mit -0,8% für das benachbarte Brandenburg16.  

Prognosen haben zudem das Problem, dass nicht nur die dokumentierten Ent-

wicklungen zwischen den Ländern oder bezüglich eines Landes im Zeitverlauf 

gegenläufig sind, sondern sogar innerhalb eines Landes.  

Länder wie Rheinland-Pfalz oder Schleswig-Holstein weisen zum Teil gravierende 

regionale Unterschiede in der Bevölkerungsentwicklung auf, so dass der Lehrkräf-

tebedarf auf Landesebene trotz massiver regionaler Defizite als aggregierte Größe 

ausgeglichen erscheinen mag. 

  

 
16  Vgl. KMK (2019c): 22 und 108 (im Dokument Tabellenteil S. 29) 

Quelle: KMK 2019c), S. 108 

Abb. 7 
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2. d) Bedarfsprognosen 

Es erstaunt vor diesem Hinter-

grund nicht, dass die für den 

bundesweiten Markt einzig re-

levanten Prognosen der KMK, 

die die Einzelprognosen der 

Länder zusammenführt, sich 

über die Jahre und bis heute als 

wenig belastbar erwiesen ha-

ben.  

Erstaunlich ist eher die Größen-

ordnung der Fehlprognosen auf 

KMK-Ebene.  

Vergleicht man die KMK-Prog-

nosen aus 2011, 2015, 2018 und 

2019 mit den realen Entwicklun-

gen, so zeigt sich, dass die KMK 

den Bedarf an Lehrkräften re-

gelmäßig systematisch unter-

schätzt und das Angebot an Ab-

solvent*innen zur Bedarfsde-

ckung jeweils deutlich 

überschätzt17.  

 

 

KMK-Prognosen unterschätzen Bedarf regelmäßig 

Abb. 8 bildet die letzten vier Prognosen der KMK zum Lehrkräftebedarf ab und 

zeigt erhebliche Abweichungen (Fehlprognosen), die in diesen Größenordnungen 

nicht nur auf die allgemeine Unwägbarkeit der Prognostik zurückzuführen sind.  

So hat die KMK den Gesamtbedarf für 2020 in der Prognose von 2011 um 63% 

unterschätzt, in der Prognose von 2015 immer noch um 48%. Bezogen auf die so-

genannten Lehrämter bzw. Schularten sind die Fehlerquoten noch deutlich größer: 

So lag der effektive Bedarf an Grundschullehrkräften in 2020 um 109% über der 

Prognose aus 2011 und sogar um 114% über der (jüngeren) Prognose aus 2015.  

 

 

 

 
17  Vgl. die vier letzten KMK-Prognosen zum Lehrereinstellungsbedarf: KMK (2011), KMK (2015), 

KMK (2018) und KMK (2019b) 

Prognosepraxis der Länder 

In der KMK gibt es zwar eine Kommission für Statis-

tik und auf Arbeitsebene eine Gruppe der Schulsta-

tistiker*innen, was es jedoch nicht gibt, sind ge-

meinsame Vorgaben oder verbindliche Verabredun-

gen zur Erfassung der Bedarfe und Methodik der 

Prognosen. Die Länder erfassen unterschiedliche 

Tatbestände (am deutlichsten aktuell bei der völlig 

unabgestimmten Verwendung der Kategorie Quer-

einstieg/ Seiteneinstieg), manchmal unter Berück-

sichtigung politisch absehbarer Bedarfsänderungen, 

manchmal ohne; manchmal auf Ebene der Fächer, 

manchmal nicht. 

Beispielhaft kann hier die ehrliche Auskunft der 

Landesregierung Schleswig-Holstein von Ende 2018 

zitiert werden: „Das Arbeitsprogramm der Landes-

regierung [sieht] vor, zukünftig für alle Schularten 

und Schulfächer den voraussichtlichen Bedarf an 

Lehrkräften fortlaufend zu ermitteln. Dazu bedarf 

es eines neu zu entwickelnden Prognoseverfahrens. 

Belastbare Prognosen für den Lehrkräftebedarf in 

Schleswig-Holstein nach Fächern und Regionen sind 

nämlich derzeit nicht möglich. Hierfür entschei-

dende Variablen können nicht ermittelt werden“. 

[…].“ (vgl. Drs. 19/974 v. 26.09.2018, Seite 6) 
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Immerhin wird seit 2019 in der KMK angestrebt, die Einstellungsbedarfe und 

Prognosen auf KMK-Ebene jährlich zu aktualisieren. Allerdings basieren die 

KMK-Daten aktuell fast vollständig auf den Modellrechnungen der Länder, die 

sehr unterschiedlich mit der Aktualisierung und Tiefe ihrer Bedarfsanalysen und 

-prognosen umgehen.  

Aus 2019 oder 2020 halten lediglich die Länder Baden-Württemberg, Bayern und 

Berlin Prognosen öffentlich verfügbar vor. NRW und Sachsen-Anhalt halten Prog-

nosen mit Stand 2018 vor (die letzte Aktualisierung in NRW vor 2018 stammt aus 

dem Jahr 2011).  

Die anderen Länder halten entweder ältere Prognosen vor (z.B. Mecklenburg-Vor-

pommern aus 2015 oder Sachsen 2017) oder gar keine Daten, die öffentlich verfüg-

bar und damit nachvollziehbar wären.  

Die jährliche oder gar einheitliche Erstellung und Veröffentlichung von Bedarfs-

rechnungen und Prognosen scheint trotz der Dringlichkeit daher noch in weiter 

Ferne.  

 

  

Quelle: KMK (2011), KMK (2015), KMK (2018) und KMK (2019b) 

Abb. 8 
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3. Die Deckung des fachlichen und schulartspezifi-

schen Bedarfs an Lehrkräften 

Das qualitative Ziel der Lehrkräftebildung wird weniger offensichtlich verfehlt als 

das quantitative Ziel („Lehrkräftemangel“) und eher in der Fachöffentlichkeit the-

matisiert. Dabei ist die Deckung der spezifischen fachlichen und schulartenspezi-

fischen Bedarfe unbestritten wichtig für die Qualität des Bildungssystems: Es 

reicht nicht, dass eine Lehrkraft vor der Klasse steht, es muss auch die „richtige“ 

Lehrkraft sein, um das konkrete Fach an der konkreten Schulart und in der kon-

kreten Schulstufe wirksam zu unterrichten.  

Es geht hier um die Ausbildungsstrukturen der Lehrkräfteausbildung und ihre In-

halte, die in Deutschland durch die wissenschaftliche Ausbildung (Studium) sehr 

stark von der Fachlichkeit und universitären Anforderungen geprägt sind. 

3. a) Komplexität der universitären Ausbildungsstrukturen 

Die Komplexität dieser Ausbildungsstrukturen deutet sich bereits an, wenn man 

sich klar macht, dass in der Lehrkräftebildung neben den Bildungsföderalismus 

mit seinen 16 Bildungssystemen jetzt auch noch die Universitäten mit ihrer jewei-

ligen Hochschulautonomie treten.  

Die universitäre Lehramtsausbildung wird in Deutschland von knapp 120 unab-

hängigen Hochschulen getragen, die sich allerdings sehr unterschiedlich auf die 

Bundesländer verteilen. Über 70% der Einrichtungen konzentrieren sich auf die 

vier großen westdeutschen Flächenländer: Baden-Württemberg, Bayern, Nieder-

sachsen und Nordrhein-Westfalen. Vier Länder verfügen dagegen nur über eine 

einzige universitäre Einrichtung der Lehrkräftebildung: Brandenburg, Bremen, 

Hamburg und Saarland18.  

Die meisten Lehramtsstudierende studieren in NRW (72.074), Tendenz steigend. 

Die wenigsten im Saarland (1.588), Tendenz sinkend.  

Normiert man die Zahlen auf die Größe der Länder (hier: Anzahl der Schüler*in-

nen), so lassen sich die Länder identifizieren, die im Vergleich zu anderen Ländern 

unterdurchschnittlich an ihren Hochschulen ausbilden (und damit in der Lehr-

kräftebildung i.d.R. strukturell defizitär sind). In diesem Sinne bilden Niedersach-

sen (11), das Saarland (13) und Brandenburg (14) weit unterdurchschnittlich aus, 

Schleswig-Holstein (16) sowie Sachsen-Anhalt und Thüringen (17) liegen deutlich 

unter dem bundesweiten Durchschnitt von 22 Lehramtsstudierenden je 1.000 

Schüler*innen.  

  

 
18  Daten aus Studienwahl.de: „Studienorte und angebotene Lehrämter“ (Stand Frühjahr 2020) 
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Dagegen bilden 

Rheinland-Pfalz 

(33), Berlin (30) und 

Bremen (28) weit 

überdurchschnitt-

lich aus. Rheinland-

Pfalz hat eine Studi-

enplatzkapazität für 

Lehrkräfte, die um 

das Dreifache über 

der von Niedersach-

sen liegt19.  

 

 

 

 

 

 

Problem der inner-universitären Steuerung und Koordinierung im Be-

reich der Lehrkräftebildung  

Die Komplexität im System der Lehrkräftebildung steigt mit der Tatsache, dass – 

bedingt durch die Belegung von Fächern - an jeder einzelnen Hochschule in der 

Regel mehrere Fakultäten bzw. Fachbereiche für die Lehrkräftebildung zuständig 

sind.  

Institutionell müssen sich in der 

Lehrkräftebildung somit min-

destens drei (in der Regel vier) 

Akteursgruppen verständigen: 

Diverse Fachbereiche an den 

Hochschulen, die Hochschullei-

tungen, die Bildungsverwal-

tung und – sofern nicht mit Bil-

dung in einem Ressort – die 

Wissenschaftsverwaltung.  

  

 
19  Eigene Berechnungen. Daten zu Schüler/innen (Allgemeinbildung und Berufliche Bildung) aus 

Statistisches Bundesamt (2019) und (2020b); Daten zu Lehramtsstudierenden aus KMK (2020a) 

Abschottungstendenzen? 

Prof. Dr. Ewald Terhart (Universität Münster) leitete 

die von der KMK eingesetzte „Gemischte Kommis-

sion Lehrerbildung“. Er verantwortete den Ab-

schlussbericht vom Oktober 1999, der zwar Zentren 

für Lehrerbildung an den Universitäten vorschlug, 

aber kein einheitliches Modell oder verbindliche 

Eckpunkte der Aufgabenbeschreibung benannte.  

Terhart stellt noch 2016 als zentrales Reformhinder-

nis in der Lehrkräftebildung „weiterhin die stabile 

Abschottungstendenzen zwischen den beteiligten 

inner-universitären Einheiten“ heraus.  

Quelle: Statistisches Bundesamt Fachserie 11 Reihe 4.1 sowie eigene Be-

rechnungen 
 

Abb. 9 
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Hochschulintern gibt es seit Jahren die Tendenz zur Bildung von Zentren für Lehr-

kräftebildung, die die Koordinierung und Abstimmung quer zu den Fakultäten 

gewährleisten sollen. Teilweise sind diese Zentren als Vorgabe in Landesgesetzen 

verankert. Heute firmieren bundesweit 66 Einrichtungen unter dem Label „School 

of Education“ bzw. als Zentren für Lehrkräftebildung20.  

Alle dienen zwar dem Ziel einer besseren Abstimmung der hochschulinternen Ak-

teure der Lehrkräftebildung und einer verbesserten Studienbegleitung von Lehr-

amtsstudierenden. Keine Einrichtung gleicht jedoch der anderen, die Aufgaben- 

und Kompetenzbereiche sind divers.  

Die Abstimmung zwischen Hochschulen und Landesregierungen in Bezug auf die 

Lehrkräftebildung ist noch schwächer ausgeprägt, in der Regel durch politische 

Formate (zuständige Staatssekretär*innen mit den für Lehre zuständigen Vizeprä-

sident*innen) geprägt und nicht verbindlich institutionalisiert.  

 

Ein überkomplexes System mit 4.745 lehramtsbezogenen  

Studiengängen 

Dieser institutionelle Rahmen 

blättert sich zudem inhaltlich 

nach Fächern, Schularten und 

Abschlüssen auf, die im Ergeb-

nis dazu führen, dass wir aktu-

ell in Deutschland 4.745 ver-

schiedene Lehramtsstudien-

gänge im Angebot haben: 1.736 

mit Abschluss Bachelor, 1.934 

mit Abschluss Master und 1.075 

mit Abschluss Staatsexamen21.  

Es gibt 49 verschiedene Ab-

schlussprüfungen mit Lehr-

amtsbezug in Deutschland 

(2018); allein in NRW sind es 26 

verschiedene Abschlüsse für ein 

Lehramt22.  

 

  

 
20 Vgl. Fachportal Pädagogik des DIPF mit Stand von Ende Juli 2020 
21  Vgl. HRK (2019): 13; Zahlen für Wintersemester 2019/20 (Stand 1.09.2019) 
22  Vgl. Bundesamt für Statistik: Prüfungen an Hochschulen – Statistik der Prüfungen (Abfrage 

Frühjahr 2020); Angaben zu NRW: vgl. Hochschulen in NRW – Ergebnisse der Hochschulstatis-

tik (2018): 21 

Bedarfsnahe Ausbildung? 

Beispiel Universität München (2018): Für das Lehr-

amt Gymnasien (grundständig) gibt es 196 Studien-

fachkombinationen, davon 127 mit weniger als 10 

Studienanfänger*innen. In 58 Studiengängen waren 

weniger als 10 Studierende insgesamt eingeschrie-

ben (30% marginale Fächerkombinationen) 

Beispiel Rheinland-Pfalz (2018): Es gab 4.382 Lehr-

amtsprüfungen in 78 verschiedenen Kombinationen 

(41 verschiedene Studienfächer in 5 verschiedenen 

Lehrämter). 10 Studienfächer wurden von nur einer 

Person belegt (z.B. Französisch Grundschule oder 

Geographie Berufsschule). Nur ein einziges Fach 

wurde über alle Schularten hinweg von mindestens 

einem Prüfling als Prüfungsfach belegt: Katholische 

Theologie. 
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Trotz Lehrkräftemangel: Fast 50% der Studiengänge mit NC beschränkt 

 

2020 sind von den knapp 4.800 Studiengängen mit Abschluss Lehramt 36% der 

Studiengänge zulassungsbeschränkt. Bei den sogenannten „grundständigen“ Stu-

dientypen (erster berufsbefähigender Abschluss; insb. Bachelor) sind sogar fast die 

Hälfte aller Studiengänge (48%) zulassungsbeschränkt23. In der Regel sind die 

Fachwissenschaften zulassungsfrei und die – für den Abschluss notwendigen – 

bildungswissenschaftlichen und didaktischen Studiengänge wie z.B. Grundschul-

pädagogik, Bildungs- oder Erziehungswissenschaften zulassungsbeschränkt. 

Abb. 10 verdeutlicht für Anfang 2020: Die Studiengänge in Grundschulpädagogik 

sind zu 65% zulassungsbe-

schränkt, in Bildungswissen-

schaften zu 48% und in Erzie-

hungswissenschaften zu 52%24.  

 

 
23  Abfrage Hochschulkompass.de (Stand Frühjahr 2020) 
24  Abfrage Hochschulkompass.de (Stand Frühjahr 2020) 

Fehlende Grundschullehrkräfte? 

Beispiel Grundschullehramt FU Berlin: An der FU 

Berlin lag der NC zum WS 2019/20 für das Grund-

schullehramt je nach Fächerkombination bei 2,0 

bzw. 1,7. Es gab 2.910 Bewerbungen auf 432 Stu-

dienplätze, d.h. knapp 15% der Bewerber/innen er-

hielten einen Studienplatz. Oder anders ausge-

drückt: die Nachfrage zu diesem (Mangel-) Lehramt 

überstieg die Kapazitäten um das fast 7-fache. Eine 

der größten lehrkräfte-ausbildenden Hochschulen 

in Deutschland lehnt somit im Lehramt mit dem 

größten Ausbildungsdefizit in Deutschland 85% der 

potentiellen Grundschullehrkräfte ab. [vgl. FU Berlin 

(2019): NC-Tabelle für Studiengänge mit Abschluss-

ziel Bachelor oder Staatsexamen] 

Quelle: Abfrage Hochschulkompass.de (Stand: Frühjahr 2020) 

Abb. 10 
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3. b) Bedarfssituation nach Schularten 

Die Studierenden und Absol-

vent*innen in der deutschen 

Lehrkräftebildung richten sich 

nach sogenannten „Lehräm-

tern“ aus. Bei aller Unterschied-

lichkeit der knapp 4.800 Studi-

engänge und knapp 50 Ab-

schlüsse mit Lehramtsbezug hat 

die KMK eine von allen Ländern 

anerkannten Systematik mit 6 

Lehrämtern entwickelt, der sich 

alle Studiengänge und Ab-

schlüsse zuordnen lassen. 

 

 

 

Bis auf Gymnasiallehramt alle Lehrämter defizitär 

Bezogen auf das jeweilige Angebot an Lehramtsabsolventen verteilten sich die Be-

darfsdefizite 2019 wie folgt: Im Bereich Grundschule (Lehrämter 1 und 2), Berufs-

schule (Typ 5) und Sonderpädagogik (Typ 6) fehlten jeweils etwa 30% an Absol-

venten; im Bereich der Sekundarstufe I (Typ 3) sogar fast 40%. Ausgeglichen ist 

lediglich das gymnasiale Lehramt (Typ 4). Die KMK weist in ihrer aktuellen Be-

darfsberechnung und -prognose zum Teil noch höhere Defizite aus (Abb. 11).  

KMK-Lehramtstypen 
 

Typ 1:  Lehrämter der Grundschule bzw. Primar-

stufe 

Typ 2:  Übergreifende Lehrämter der Primarstufe 

und aller oder einzelner Schularten der Se-

kundarstufe I 

Typ 3:  Lehrämter für alle oder einzelne Schularten 

der Sekundarstufe I 

Typ 4:  Lehrämter für die Sekundarstufe II (allge-

meinbildende Fächer) oder für das Gymna-

sium 

Typ 5:  Lehrämter für die Sekundarstufe II (berufli-

che Fächer) oder für die beruflichen Schulen 

Typ 6:  Sonderpädagogische Lehrämter 

Quelle: KMK (2019b), S. 17f 

Abb. 11 
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Sie stellt den effektiven Lehrkräfteeinstellungsbedarf (LEB) dem Lehrkräfteeinstel-

lungsangebot (LEA) gegenüber und bestätigt für 2019 das Ergebnis. Allerdings 

fällt das Defizit im Bereich Sonderpädagogik (mit 43%) und der „Überschuss“ im 

Bereich Gymnasiallehramt (28% über dem Bedarf) deutlich höher aus25.  

In der Zehn-Jahresprognose bessert sich bis 2030 in der KMK-Prognose die Situa-

tion in den Lehramtstypen 1 und 2 (Grundschule) sowie 6 (Sonderpädagogik); de-

fizitär bleibt das Verhältnis zum Ausbildungsoutput im Lehramt 3 (Sek I).  

Problemkind Berufliches Lehramt 

Eine drastische Verschlechterung wird für das Lehramt 5 (Berufsschule) prognos-

tiziert: Hier steigt das Defizit bezogen auf den Einstellungsbedarf auf knapp 40%, 

da die Länder insgesamt gemäß KMK-Daten bis 2030 keinen Kapazitätsausbau im 

Berufsschullehramt vorsehen26. Aus Sicht eines bundesweiten Marktes ist das ein 

Fehler, der sich nur aus den einzelstaatlichen Logiken erklären lässt. Die prognos-

tizierten Zahlen der Berufsschüler*innen entwickeln sich in den Ländern bis 2030 

sehr unterschiedlich: von -17% im Saarland bis zu +21% in Berlin27.  

Einen Sonderweg geht Brandenburg: Potsdam hat bis heute als einziges Land gar 

kein Angebot für das berufliche Lehramt. Im Lehrkräftebildungsgesetz von 2014 

ist zwar ein „Lehramt für die Sekundarstufe II (berufliche Fächer)“ vorgesehen, 

ein entsprechendes 

grundständiges Stu-

dienangebot spart 

sich das Land aber – 

offenbar im Ver-

trauen auf den (in-

zwischen leeren) 

bundesweiten Lehr-

kräftemarkt. Und 

das bei einem prog-

nostizierten Zu-

wachs an Berufs-

schüler*innen bis 

2030. 

  

 
25  Vgl. KMK (2019b): 17f 
26  Vgl. KMK (2019b): 17f 
27  Vgl. KMK (2019c): 156 bzw. S. 77 Tabellenanhang 

 

Quelle: KMK (2019c), S. 156 bzw. S. 77 Tabellenanhang  

Abb. 12 
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Das Nachbarland Berlin bildet zwar das berufliche Lehramt aus, liegt hier aber 

noch weiter unterhalb des Bedarfs, als dies schon in den allgemeinbildenden Lehr-

ämtern der Fall ist.  

Auch wenn die Diskrepanz zwischen Studienplätzen und Einstellungen der Höhe 

nach in den Ländern unterschiedlich ist, so kann die Berliner Situation dem 

Grunde nach insb. in den ostdeutschen Ländern als vergleichbar angesehen wer-

den.  

Auf 199 Studienanfänger*innen im Bachelor kamen 2018 in Berlin 78 Abschlüsse. 

Auf 76 Studienanfänger*innen im Master kamen 2018 48 Abschlüsse. Die Zahl der 

eingestellten Lehramtsanwärter*innen im beruflichen Lehramt belief sich 2018 auf 

6928. Der Bedarf lag 2019 bei 282 Stellen29.  

Strukturell bedeutet dies: Mehr als 50% der Studienanfänger*innen des Bachelors 

landen nicht im Master. Nur etwa 2/3 der Studierenden im Master schließen ab. 

Die Zahl der Master-Abschlüsse im beruflichen Lehramt deckt (unter der theore-

tischen Annahme, dass alle Absolvent*innen in Berlin verbleiben) somit nur zu 

17% den Bedarf aus 2019. Die Zahl der Einstellungen als Lehramtsanwärter*in 

deckt den Bedarf nur zu 24%.   

Berlin ist mit dieser extrem niedrigen Deckungsquote des Bedarfs nicht alleine. 

Analysiert man den Lehrkräftebestand an beruflichen Schulen nach Lehrämtern 

(Abb. 13) , so stellt man fest, dass das berufliche Lehramt an den beruflichen Schu-

len Deutschlands nicht mal 50% der Lehrkräfte ausmacht: 41,7% der Lehrkräfte an 

beruflichen Schulen verfügten 2018/19 über ein berufliches Lehramt30. 

 
28 Vgl. Drs. 18/16075 Abgeordnetenhaus Berlin v. 7.09.2018 
29 Vgl. KMK(2019b): S. 9 der Anlage (Tabelle 1.5) 
30 Vgl. Statistisches Bundesamt (2019): 716 

Quelle: Statistisches Bundesamt (2019), S. 709ff 

Abb. 13 
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Wenn Länder wie Baden-Württemberg ihre Berufsschulen nur zu 11% mit grund-

ständig ausgebildeten Berufsschullehrer*innen ausstatten (und zu über 60% mit 

dem allgemeinbildenden Lehramt der Sekundarstufe II), dann stellt sich die Frage 

nach der Sinnhaftigkeit eines eigenständigen Lehramts. Vorbildlich dagegen sind 

die Länder Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Saarland, Ham-

burg und Bremen, die alle über 2/3 ihrer Lehrkräfte an den beruflichen Schulen 

auch mit dem einschlägigen Lehramt qualifiziert haben.  

Individuelle Wahl der Schularten nicht bedarfsorientiert 

Innerhalb der vorhandenen – defizitären – Kapazitäten stellt sich die Frage, ob die 

„richtigen“ Lehrämter studiert werden. Gleicht man wie in Abb. 14 die Lehramts-

studierenden mit dem angestrebten Abschluss Master bzw. Staatsexamen im Jahr 

2019 mit den – für diese Kohorte relevanten – Bedarfen der nächsten fünf Jahre ab, 

so erweist sich die (individuelle) Wahl der Lehrämter z.T. als dysfunktional bezo-

gen auf die realen Bedarfe.  

 

Es studieren viel zu viele junge Menschen das Gymnasiallehramt und deutlich 

zu wenig die Lehrämter für Sekundarstufe I, Berufsschule und Sonderpädagogik.  

Schaut man sich Nordrhein-Westfalen als den mit Abstand größten Ausbildungs- 

und Arbeitsmarkt für Lehrkräfte an, so bildet NRW im Hinblick auf die (absehba-

ren) Schulartenbedarfe ebenfalls nicht „richtig“ aus.  

Quelle: KMK (2020a), S. 7 und KMK (2019b), S. 17f 

Abb. 14 
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Nimmt man den kumulierten 

Einstellungsbedarf der nächsten 

fünf Jahre in den Schularten als 

Orientierung, so lagen die Ab-

solventen der 2. Staatsprüfung 

(2018) in NRW um 14%-Punkte 

unter dem Bedarf in der Grund-

schule (13% Abschlüsse zu 27% 

Bedarf), um 8%-Punkte unter 

dem Bedarf in Haupt-, Real- 

und Gesamtschulen (18% Ab-

schlüsse zu 26% Bedarf), um 

7%-Punkte unter dem Bedarf in 

der Sonderpädagogik (10% Ab-

schlüsse zu 17% Bedarf).  

Lediglich das Berufsschullehr-

amt wird bedarfsgerecht ausge-

bildet (9% Abschlüsse zu 8% Be-

darf). Um 28%-Punkte über dem 

Bedarf wird dagegen das Lehr-

amt für Gymnasien und Sek II 

ausgebildet (50% Abschlüsse zu 

22% Bedarf)31.  

 

3. c) Bedarfssituation nach Fächern 

Die Studierenden schreiben sich in der Regel für bestimmte Fächer (Studiengänge) 

ein, die sie dann mit Abschlussziel Lehramt studieren.  Die 4.745 Lehramtsstudi-

engänge verteilen sich auf Hunderte von Fächerkombinationen.  

Diese hohe Vielfalt der Fächer und Studiengänge wird auch dadurch befördert, 

dass in Deutschland die Vorgabe der sogenannten „2-Fach-Lehrkraft“ gilt: Eine 

grundständig ausgebildete Lehrkraft muss in Deutschland zwei Fächer studiert 

haben, um als sogenannte „Erfüller*in“ zu gelten und die volle Besoldung im Lehr-

amt zu erhalten. Im internationalen Vergleich ist das eine Ausnahme, dort domi-

nieren in der Regel Lehrkräfte, die eine Fachwissenschaft studiert haben.  

Auf schulischer Seite gibt es in der Allgemeinbildung 7 Fächergruppen, die von 

der KMK wie folgt benannt werden32: a) Deutsch, b) Fremdsprachen, c) MINT (Ma-

thematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik), d) Gesellschaftswissen-

schaften, e) Musische Fächer, f) Religion/  Philosophie/ Ethik und g) Sport. Diesen 

lassen sich die einzelnen Schulfächer zuordnen, die in den drei Schulstufen unter-

schiedlich bedeutsam sind: In der Grundstufe (Grundschule) sind es relativ ein-

heitlich in den Ländern 7 Fächer (Deutsch, Mathematik, Englisch, Sport, Kunst, 

 
31  Vgl. KMK (2019b) Anhang S. 5 ff sowie Ministerium für Schule und Bildung des Landes NRW 

(2019): 272 
32  Vgl. https://www.kmk.org/themen/allgemeinbildende-schulen/unterrichtsfaecher.html 

Gymnasiallehrkräfte an Grundschulen 
 

Beispiel Baden-Württemberg: Wie dysfunktional 

sich Ausbildungssystem und Bedarfslage zueinan-

der verhalten, zeigt das „Programm Gymnasiallehr-

kräfte an Grundschulen“, das die Landesregierung 

Baden-Württemberg 2018 aus Not aufgelegt hat: 

Ausgebildete Gymnasiallehrkräfte können sich in 12 

Monaten berufsbegleitend zu Grundschullehrkräf-

ten umschulen lassen. Mit dem erfolgreichen Ab-

schluss der „pädagogischen Schulung“ (alle 2 Wo-

chen ein Ausbildungstag von 6 Stunden) erhält der 

Absolvent/ die Absolventin zwei Laufbahnbefähi-

gungen: eine zum Lehramt Grundschulen und eine 

zum Lehramt Gymnasium. Verbeamtet und einge-

stellt wird man allerdings als Grundschullehrkraft 

(A12 statt A13).  

NRW geht den anderen Weg und stellt die frisch 

ausgebildeten (überschüssigen) Gymnasiallehr-

kräfte sofort mit A13 ein und ordnet diese dann ab 

an Grundschulen, wo sie von Kolleg*innen mit A12 

eingearbeitet werden. Im Schuljahr 2020/21 sind 

dies bereits 800 Lehrkräfte, bis zu 3.000 fehlende 

Grundschullehrkräfte will die Landesregierung NRW 

auf diese Weise ausgleichen.  
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Musik, Sachunterricht). In der Sekundarstufe I sind es 20 bis 25 Fächer und in der 

Sekundarstufe II bis zu 40 Fächer, wobei es sich bei etwa der Hälfte um Wahl-

pflichtfächer handelt, die nicht in allen Schulen angeboten werden.  

Trotz dieser Fächervielfalt stehen die Fächer nicht gleichwertig nebeneinander: 

Aus Sicht der Lehrkräftebildung gibt es Kernfächer, die über alle Schulstufen hin-

weg von Bedeutung sind. Zudem ergibt sich aus den jeweiligen Stundentafeln der 

Länder eine Hierarchie der Fächer in ihrer quantitativen Bedeutung (Anteil am 

Unterrichtsvolumen).  

Zu den wichtigsten Fächern (mit mehr als 5% Anteil am Stundenvolumen über 

alle Schulstufen hinweg) zählen in diesem Sinne Deutsch, Mathematik, Sport, Eng-

lisch, Musik und Kunst.  

In den Grundschulen gliedert sich der fächerbezogene Bedarf in den Kernfächern 

überschlägig wie folgt auf: Deutsch 25%, Mathematik 20%, Sport 12%, Englisch 

10%, Musik 6% und Kunst 6%. Damit werden knapp 80% des Unterrichtsvolu-

mens durch 6 Fächer abgedeckt33.  

In den weiterführenden Schulen gliedert sich der fächerbezogene Bedarf in den 

Kernfächern überschlägig wie folgt auf: Deutsch 12%, Mathematik 12%, Englisch 

12%, Sport 9%, Musik und Kunst zusammen 9%.  Damit werden etwas über 50% 

des Unterrichtsvolumens durch 6 Fächer abgedeckt34.  

Individuelle Wahl der Studienfächer nicht bedarfsorientiert 

In der Praxis lässt sich tendenzi-

ell für Deutschland festhalten, 

dass diese Kernfächer aktuell 

überwiegend zu den sogenann-

ten „Mangelfächer“ gehören. 

Länderübergreifend wird der 

Fächerbedarf in Deutsch allge-

mein und Mathematik in der 

Grundstufe grob abgedeckt. In 

den Fächern Sport sowie Mathe-

matik an weiterführenden Schu-

len wird unterhalb des Fächer-

Bedarfs ausgebildet. Massive 

Defizite bestehen in den Fächern Musik, Kunst und Sonderpädagogik35.  

Abb. 15 gleicht beispielhaft die belegten Fächer der Seminare (Referendariat) in 

Baden-Württemberg in 2019 mit den o.g. groben Bedarfen nach Fächern ab. Es er-

geben sich für die weiterführenden Schulen erhebliche Defizite in den Fächern Ma-

thematik (12% Bedarf, 9% Belegung), Sport (9% Bedarf, 6% Belegung) und Kunst/ 

 
33  Eigene Berechnungen auf Basis der Auswertung der Stundentafeln von Berlin, Brandenburg, 

NRW und Bayern 
34  ebda. 
35  Auswertungen der für den Quer- bzw. Seiteneinstieg in 2020 als Mangelfächer ausgewiesenen 

Fächer.  

Steuerung der Fächerwahl? 
 

In Sachsen wurde 2019 untersucht, wie sich die be-

legten Fächer der Lehramtsabsolventen und -anfän-

ger zu den realen Fachbedarfen gemäß Stundenta-

fel verhalten. Das Ergebnis: Eine deutliche Unterde-

ckung in den Bereichen MINT, künstlerische Fächer 

und Sport. Eine deutliche Überbelegung in den Be-

reichen Gesellschafts- und Geisteswissenschaften, 

z.T. auch in Sprachen. Fazit: „Studieninteressierte 

für das Lehramt müssen noch stärker als bisher ge-

steuert werden“ [vgl. IMREG (2019): 5] 
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Musik (9% Bedarf, 3% Belegung). Von den Kernfächern werden in Baden-Würt-

temberg lediglich Deutsch und Englisch bedarfsgerecht belegt36. 

 

Lehrkräftebildung an Kunst- und Musikhochschulen defizitär 

Musik und Kunst sind in Deutschland durchweg sogenannte Mangelfächer. Die 

Zahl der Lehramtsabsolvent*innen dieser Fachrichtungen liegt deutlich unterhalb 

der Bedarfszahlen zur Deckung des Unterrichtsvolumens an Grundschulen und 

weiterführenden Schulen. Dies liegt unter anderem auch daran, dass die Ausbil-

dung in den Ländern oftmals den Kunst- und Musikhochschulen zugeordnet ist, 

die die Lehramtsstudierenden wie reguläre Studierende einer künstlerischen Eig-

nungsprüfung unterziehen.  

Die institutionelle Verortung 

der Lehrkräfteausbildung in 

den Fächern Kunst und Musik 

erfolgt in vielen Ländern an 

Kunst- und Musikhochschulen, 

in der Regel ergänzt durch pa-

rallele Angebote an regulären 

staatlichen Hochschulen. In 8 

Ländern können Lehramtsstu-

dierende an Kunsthochschulen 

studieren, in 11 Ländern an Mu-

sikhochschulen37.  

 
36  Vgl. Statistisches Landesamt Baden-Württemberg (2019): 32 
37  Abfrage Studienwahl.de Frühjahr 2020 

Musikunterricht zu 50 % fachfremd 
 

Eine aktuelle Studie der Bertelsmann Stiftung und 

des Deutschen Musikrates kam 2019 zum Ergebnis, 

dass an den Grundschulen in Deutschland rund 

23.000 ausgebildete Musiklehrer/innen fehlen. 50% 

des Unterrichts erfolge durch fachfremde Lehr-

kräfte. [vgl. Bertelsmann Stiftung (2020)]. Diese 

Größenordnung des Lehrkräftemangels in Musik 

wird auch in der Antwort (Drs. 19/2035 v. 

27.02.2020) auf eine Große Anfrage in Schleswig-

Holstein zur Lehrkräftesituation gegeben: demnach 

erfolgt der Musikunterricht in der Grundschule zu 

47% fachfremd. 

Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg (2019) und eigene Berechnungen 

Abb. 15 
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Kunst- und Musikhochschulen mit hohen Eingangshürden 

In einem einzigen Land ist die Lehrkräftebildung in Kunst und Musik vollständig 

auf eine Kunst- und Musikhochschule ausgelagert: In Berlin.  

Am Beispiel der Universität der Künste (UdK) Berlin lässt sich das Problem der 

Zugangshürden in der Lehrkräftebildung im Bereich Kunst und Musik besonders 

gut analysieren (Abb. 16). Lehramtsstudierende müssen sich hier der Prüfung als 

„künstlerische Persönlichkeit“ unterziehen: Die Aufnahmeprüfung besteht in Mu-

sik in einer musiktheoretischen Klausur, einer Gruppenleistungsprüfung und 

künstlerisch-praktischen Prüfungen, die in Form des Vorspielens bzw. Vorsingens 

mit mindestens zwei Instrumenten zu bestehen ist. In Kunst ist eine Mappe mit 20 

– 30 Arbeiten einzureichen, eine vierstündige Klausur, ein Auswahlgespräch und 

eine praktische Prüfung zu bestehen.  

Während das Ergebnis für künftige Konzertpianisten und professionell Kunst-

schaffende unbekannt ist, ist das Ergebnis für die Lehrkräftebildung schlicht er-

nüchternd: Im Wintersemester 2019/20 bewarben sich für das Lehramt Musik an 

Grundschulen (Bachelor) 51 Personen, 25 wurden nur zugelassen, von diesen im-

matrikulierten sich 17 Personen. Die Zielvorgabe des Landes liegt bei 68 Studie-

renden.  

Für das Lehramt Kunst an Grundschulen (Bachelor) bewarben sich 109 Personen, 

40 wurden zugelassen, von denen sich 33 immatrikulierten. Die Zielvorgabe des 

Landes liegt hier bei 78 Studierenden. Für das Lehramt an weiterführenden Schu-

len wurden in Kunst 69 von 261 Bewerber zugelassen, 46 immatrikulierten sich. 

Die Zielzahl liegt bei 93. In Musik wurden 72 von 160 Bewerber zugelassen, 61 

immatrikulierten sich, die Zielzahl liegt bei 7038. Im Ergebnis werden sowohl die 

Immatrikulationsvorgaben nur zu 51% erreicht (157 Immatrikulationen bei 309 

Zielvorgabe, das Ziel wird nur zu 40% erreicht (56 Abgänger bei 140 Bedarf)39. 

 
38  Vgl. Tagesspiegel vom 14.01.2020 
39  Das Bedarfsziel ergibt sich aus Anteil Musik und Kunst an der Stundentafel über alle Jahrgänge 

und Schularten hinweg (ca. 9%) sowie dem 5-Jahresdurchschnitt der Lehrkräfteeinstellungen in 

Berlin 

Quelle: Tagesspiegel v.14.01.2020 

Abb. 16 
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Sonderpädagogik in den Bedarfen stark unterschätzt 

In Bezug auf die Sonderpädagogik besteht ein struktureller Bedarf an sonderpä-

dagogischer Förderung, der sich nicht als Fach in der Schule, jedoch als Studien-

fach in der Ausbildung ausprägt. Viele Länder bilden noch ein Lehramt Sonder-

pädagogik aus (die Absolventenzahlen und Einstellungen im Lehramt sind seit 

etwa 8 Jahren stagnierend), andere Länder erwarten die Belegung von Sonderpä-

dagogik als Fach im Studium und lassen das Lehramt Sonderpädagogik auslaufen.  

 

Trotz der wachsenden Schülerzahlen mit Förderbedarf (Abb. 17) stagnieren die 

Ausbildungs- und Einstellungszahlen für das Lehramt (!) Sonderpädagogik seit 

etwa einem Jahrzehnt. In der KMK-Prognostik von 2019 wird ab 2025 von einer 

Bedarfsdeckung im Lehramtstyp 6 (Sonderpädagogik) ausgegangen40. Allerdings 

funktioniert diese Rechnung nur bei der Annahme einer langfristigen Abnahme 

des Bedarfs um 26,2% (von 4.420 in 2019 auf 3.260 in 2025).  

Diese Annahme ist jedoch in keiner Form plausibel, da sowohl die Zahl der För-

derschüler*innen steigt als auch die Förderquote. Innerhalb der sonderpädagogi-

schen Förderung kommt es zu einer Verschiebung von Förderschulen (deren Zah-

len stagnieren, nicht sinken) zur sogenannten Integration, also der Beschulung der 

Kinder in allgemein- und berufsbildenden Schulen. Allein in den allgemeinbilden-

den Schulen ist die Anzahl der Kinder mit sonderpädagogischen Förderbedarf 

zwischen 2009 und 2018 bundesweit um 146% angestiegen.  

Abb. 18 stellt dieser Entwicklung die Zahl der Einstellungen gegenüber: Im selben 

Zeitraum stagniert die Zahl der Neueinstellungen im Lehramt Sonderpädagogik 

stabil bei 2.500 bundesweit41.  

 
40  Vgl. KMK (2019b): 27; Tabelle 4.6 
41  Vgl. KMK (2020c) zu Schüler*innen in der Förderung und KMK (2020a): 3 zu Einstellungsdaten 

Quelle: KMK (2020c) Sonderpädagogische Förderung in Schulen 2009 - 2018 

Abb. 17 
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Der (stark) wachsende Bedarf an Lehramtsabsolvent*innen mit einer sonderpäda-

gogischen Fachrichtung bleibt bei der KMK-Statistik völlig unberücksichtigt. 

Diese werden statistisch den allgemeinbildenden Schularten und Lehrämtern zu-

geordnet. Eine bundesweite 

Übersicht über die Verteilung 

des Faches und die entsprechen-

den Ausbildungskapazitäten 

besteht somit auf KMK-Ebene 

nicht.  

Der Fokus auf das Lehramt Son-

derpädagogik verstellt den 

Blick auf die prekäre Ausbil-

dungssituation im Fach Sonder-

pädagogik. Hier ist eine massive 

Unterdeckung des Bedarfs fest-

stellbar, der erst in den letzten 2 

Jahren mit Sonderprogrammen 

und länderspezifischen Einzel-

maßnahmen punktuell gegen-

gesteuert wird42.   

  

 
42  So hat Brandenburg z.B. das Fach Inklusionspädagogik 2017 als Fachrichtung etabliert; Berlin 

hat ab 2017 bestehende Studienplätze ausgeweitet und höhere Zielzahlen in den Hochschulver-

trägen verankert. 

Lehramt Sonderpädagogik 
 

Der KMK-Lehramtstyp 6 erfasst das Lehramt Son-

derpädagogik, mit dem über Jahre hinweg Lehr-

kräfte für Förder- bzw. „Sonder“-Schulen ausgebil-

det wurden. Entsprechend heißt das Lehramt teil-

weise heute noch „Lehramt an Förderschulen“ 

(Hessen, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt) oder 

„Lehramt an Sonderschulen“ (Schleswig-Holstein). 

Länder wie Berlin, Brandenburg und das Saarland 

bilden das Lehramt nicht (mehr) aus, allerdings bie-

ten sie das Studium der Sonderpädagogik mit un-

terschiedlichen Fachrichtungen in den schulartbe-

zogenen Lehrämtern an. Diese Ausbildungsstruktur 

folgt der Annahme, dass im Rahmen der inklusiven 

Schule Sonderpädagogik nicht mehr (nur) an För-

derschulen benötigt wird, sondern zunehmend und 

bald überwiegend in allgemeinbildenden Schulen. 

Es werden somit also weiterhin Sonderpädagog*in-

nen in Ländern wie Berlin ausgebildet. In der Logik 

der KMK (-Prognostik) gehen diese Bedarfe und Ka-

pazitäten jedoch unter, da dort unverändert Lehr-

ämter und nicht Fächer erfasst werden.  

Quelle: KMK (2020c) Sonderpädagogische Förderung in Schulen 2009 – 2018; Einstellungen gem. 

KMK (2020a), S. 3 

Abb. 18 
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Belegte Fachrichtungen im beruflichen Lehramt nicht bedarfsgerecht 

Die berufliche Bildung ist bezüglich der Fächer von einer deutlich größeren Vari-

anz gekennzeichnet. Hier kommen zu den bereits in der Allgemeinbildung anzu-

treffenden Fächern die berufsfeldspezifischen Fächer hinzu. Angesichts der Viel-

zahl an Ausbildungsberufen erfolgt die Ausbildung in der Regel nach beruflichen 

Fachrichtungen.  

Jenseits der unterschiedlichen Bildungsgänge innerhalb der beruflichen Bildung 

gibt es in jedem Land mehr als ein Dutzend Berufsfelder, die jedes für sich unter-

schiedliche Fächerprioritäten haben. Eine einheitliche fachwissenschaftliche Aus-

bildung innerhalb des Berufsschullehramts ist daher in der Regel kaum bedarfs-

deckend möglich und wird durch Hinzuziehen von Meister*innen, Lehrkräften 

für Fachpraxis und sonstigen Fachleuten kompensiert.  

Andererseits konzentrieren sich die Schüler*innen sehr stark auf bestimmte Be-

rufsfelder. So dominieren in der Regel fünf Berufsfelder: Wirtschaft, Metalltechnik, 

Ernährung, Elektrotechnik und Gesundheit. Diese Berufsfelder stellen über 2/3 al-

ler Schüler/innen (in Berlin z.B. 81%, in Bayern 70%)43. 

Allerdings stehen die Fächer (hier: Fachrichtungen) auch im Bereich des berufli-

chen Lehramts im Missverhältnis zum fachlichen Bedarf. Die technischen Fach-

richtungen werden in der Lehrkräftebildung zu wenig belegt, die nicht-techni-

schen eher überbelegt. In beiden Fällen wirkt das System nicht bedarfsgerecht, wie 

man beispielhaft den Daten aus Bayern in Abb. 19 entnehmen kann44.  

 

Da die Mangelsituation im beruflichen Lehramt bereits Jahrzehnte anhält, haben 

sich hier schon sehr früh Modelle des beruflichen Quereinstiegs etabliert, auf die 

 
43  Vgl. SenBJF (2020): Blickpunkt Schule – Tabellen Berufliche Schulen 2019/2020; für Bayern: Bay-

erisches Landesamt für Statistik (2020): Berufsbildung in Bayern – Stand: 31.12.2018 
44  Eigene Berechnungen: Auswertung Studienstatistik Bayern (2018/19) und Statistische Berichte 

Berufliche Schulen 

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik (2020) Berufsbildung in Bayern sowie eigene Berechnungen 

(Auswertung Studienstatistik Bayern (2018/19) 

Abb. 19 
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in den vergangenen Jahren des Lehrkräftemangels auch im allgemeinbildenden 

Bereich zurückgegriffen wurde.  

Neben dem Quereinstieg durch Nachqualifizierung (berufsbegleitende Studien in 

den fehlenden Fächern) können zwei weitere  Modelle alternativer Zugangswege 

zum beruflichen Lehramt in der Praxis beobachtet werden: Erstens ein Querein-

stiegs-Master45 für das berufliche Lehramt, der auf einem einschlägigen Fach-Ba-

chelor aufbaut (vorrangig Ingenieurwissenschaften).   

Zweitens die insbesondere in NRW etablierten Kooperationsstudiengänge von 

Fachhochschulen und Universitäten, in denen die Fachhochschulen die berufliche 

Fachrichtung ausbilden, die Universitäten die didaktischen und bildungswissen-

schaftlichen Module46.  

Quantitativ sind diese alternativen Zugangswege zum beruflichen Lehramt eher 

nachrangig, allerdings weisen beide Ansätze über die bestehenden Strukturen der 

Lehrkräftebildung hinaus: Im Fall des Q-Masters wird vollständig auf einen päda-

gogischen Bachelor verzichtet und auf einen rein fachwissenschaftlichen Ab-

schluss aufgesetzt. Im Fall der Kooperationsstudiengänge hat sich die Türe der 

Lehrkräftebildung für die Fachhochschulen einen Spalt weit geöffnet. Diese sind 

trotz ihrer praxisnahen Profile, spezifischen Kompetenzen und potentiell geeigne-

ten Studienbewerber*innen bislang von der Kapazitätsplanung im Bereich Lehr-

kräftebildung vollkommen ausgeschlossen47.  

 

  

 
45  Vgl. z.B. Expertenkommission Lehrerbildung Hamburg (2016): 39ff (42f); in der Praxis siehe 

auch der sog. „Q-Master“ in Berlin: z.B. TU Berlin für Berufsschullehramt in technischen Fach-

richtungen 
46  So z.B. die kooperativen Studiengänge der FH Münster und der WWU Münster 
47  Innerhalb der Hochschulrektorenkonferenz warben die Fachhochschulen (erfolglos) am promi-

nentesten 2003 mit ihren „Empfehlungen zur Lehrkräftebildung – aus Sicht der Fachhochschu-

len“ für eine Integration in die wissenschaftliche Lehrkräftebildung; vgl. hierzu HRK (2003).  
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4. Ergebnis 

Im Ergebnis der empirisch fundierten Situationsanalyse der deutschen Lehrkräf-

tebildung kann man festhalten, dass das System der Lehrkräftebildung massive 

Struktur- und Steuerungsdefizite aufweist: 

 

Das System ist dauerhaft nicht bedarfsdeckend 

1. Die deutsche Lehrkräftebildung verfehlt ihre Kernaufgaben: Es wird weder 

bedarfsdeckend noch bedarfsgerecht ausgebildet. Es wird sowohl zu wenig 

als auch am Bedarf der konkreten Fächer und Schularten vorbei ausgebildet. 

Das Problem ist weder temporär noch regional: Bundesweit übersteigt der Be-

darf das Angebot an Lehrkräften seit 20 Jahren um bis zu 40%. 

2. In 2019 hat nur ein einziges Land (Baden-Württemberg) bedarfsdeckend aus-

gebildet. Alle anderen Länder weisen Defizite von 6% bis zu Spitzenwerten 

über 150% (Berlin und Sachsen) aus. Auch in einer mehrjährigen Betrach-

tung bestätigt sich dieses strukturelle Ausbildungsdefizit: 13 der 16 Länder 

haben über mehrere Jahre bis einschließlich 2019 trotz der staatlichen Mono-

polstellung weit unterhalb des eigenen Bedarfs ausgebildet. 

 

Völlig ungesteuerte (defizitäre) Studienplatzkapazitäten 

3. In sechs Ländern wurden Studienplätze für das Lehramt zwischen 2011 und 

2019 abgebaut. Am stärksten im Saarland (-26%), in Mecklenburg-Vorpom-

mern (-18%), Bayern (-17%) und Baden-Württemberg (-14%). Im Unterschied 

zu Bayern und Baden-Württemberg vergrößern Brandenburg, Mecklenburg-

Vorpommern und Saarland ihre langjährig bestehenden Ausbildungsdefizite 

bei den Lehrämtern weiter und verschärfen somit die eigene Bedarfslage. 

4. In absoluten Zahlen gehen zwar bundesweit mehr junge Menschen in ein 

Lehramtsstudium als vor 10 Jahren, aber es kommen deutlich weniger mit ei-

nem Lehramtsabschluss heraus.   

5. Bezogen auf die Zahl der Schüler*innen lassen sich die Länder identifizieren, 

die im Vergleich zu anderen in der Lehrkräftebildung (Lehramtsstudierende 

je 1000 Schüler*innen) strukturell defizitär sind. Dies sind: Niedersachsen, 

Saarland, Brandenburg, Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt und Thüringen. 

Rheinland-Pfalz hat eine Studienplatzkapazität für Lehrkräfte, die um das 

Dreifache über der von Niedersachsen oder des Saarlandes liegt. 
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Kapazitäten Vorbereitungsdienst entgegen Bedarf sinkend und z.T. un-

terhalb Bestandsabsicherung 

6. Die Zahl der Absolvent*innen des Vorbereitungsdienstes schwankt seit 2010 

zwischen 25.300 und 30.400. In 2019 waren es 28.021. In der 10-Jahresbetrach-

tung sind die Zahlen leicht rückläufig. Wenn man den reinen Ersatz von Al-

tersabgängen (2,9%) als absolut unterste Marge für die landesspezifischen 

Ausbildungskapazitäten nimmt, dann verfehlten 2018 sieben Länder dieses 

Minimalziel der Kapazitätsplanung bezüglich der Absolvent*innen im Vorbe-

reitungsdienst: Sachsen, Sachsen-Anhalt, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, 

Brandenburg, Hamburg und Thüringen. Bei den (längerfristig wirksamen) 

Studienplatzkapazitäten verfehlten Brandenburg, das Saarland sowie Sach-

sen-Anhalt das Ziel.  

 

KMK-Prognosen keine seriöse Planungsgrundlage 

7. Die Erfahrung der letzten 10 Jahre belegt, dass die KMK den Bedarf an Lehr-

kräften regelmäßig systematisch unterschätzt und das Angebot an Absol-

vent*innen zur Bedarfsdeckung jeweils deutlich überschätzt. Bezogen auf die 

sogenannten Lehrämter bzw. Schularten sind die Fehlerquoten der KMK-

Prognosen noch gravierender: So lag der effektive Bedarf an Grundschullehr-

kräften in 2020 um 109% über der Prognose aus 2011 und sogar um 114% über 

der (jüngeren) Prognose aus 2015. 

 

Universitäre Lehrkräfteausbildung ohne effektive Strukturvorgaben 

8. In Deutschland hat sich ein überkomplexes System der Lehrkräftebildung 

entwickelt: Mit 4.745 lehramtsbezogenen Studiengängen und 49 verschiede-

nen lehramtsbezogenen Abschlussprüfungen. Nur etwa die Hälfte der Hoch-

schulen hat inzwischen Zentren für Lehrkräftebildung, um die hochschulin-

terne Komplexität (Vielzahl von Fakultäten und übergreifenden Zuständig-

keiten) zu steuern. Von den bundesweit 66 Einrichtungen dieser Art gleicht 

jedoch keine der anderen; bundesweite Standards fehlen.  

9. Bei den sogenannten „grundständigen“ Studientypen (insb. Bachelor) sind 

bundesweit an den Hochschulen fast die Hälfte aller Studiengänge zulas-

sungsbeschränkt. In der Praxis übersteigt die Nachfrage (Bewerbungen) die 

Studienplätze im Lehramt teilweise um das 7-fache. Das Studienwahlverhal-

ten deckt sich dennoch nicht mit dem Bedarf. Es studieren viel zu viele junge 

Menschen auf Gymnasiallehramt und deutlich zu wenig die Lehrämter für 

Sekundarstufe I, Berufsschule und Sonderpädagogik. 
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Extreme Bedarfsdefizite einzelnen Schularten und Fächern 

10. Im Bereich Grundschule, Berufsschule und Sonderpädagogik fehlen jeweils 

etwa 30% an Absolvent*innen. Im Bereich der Sekundarstufe I sogar fast 40%. 

Ein Überangebot besteht lediglich für das gymnasiale Lehramt. Auch bezogen 

auf Fächer wird nicht bedarfsgerecht ausgebildet: So liegen z.B. die Zahlen der 

Lehramtsabsolvent*innen der Fachrichtungen Musik und Kunst bis zu 50% 

unterhalb der Bedarfszahlen zur Deckung des Unterrichtsvolumens an 

Grundschulen und weiterführenden Schulen.  

11. Sonderpädagogik wird von der KMK in den Bedarfen stark unterschätzt. 

Der Fokus auf das Lehramt Sonderpädagogik verstellt den Blick auf die pre-

käre Ausbildungssituation im Fach Sonderpädagogik. Hier ist eine massive 

Unterdeckung des Bedarfs feststellbar. Alleine in den allgemeinbildenden 

Schulen ist die Anzahl der Kinder mit sonderpädagogischen Förderbedarf 

zwischen 2009 und 2018 um 146% angestiegen. Die Zahl der Sonderpäda-

gog*innen (Lehramt) stagniert jedoch. 

12. Eine drastische Verschlechterung wird für das Lehramt Berufsschule prog-

nostiziert: Hier steigt das Defizit bezogen auf den Einstellungsbedarf auf 

knapp 40%, da die Länder insgesamt gemäß KMK-Daten bis 2030 keinen Ka-

pazitätsausbau im Berufsschullehramt vorsehen. Die beruflichen Schulen 

Deutschlands weisen aktuell weniger als 50% berufliche Lehrämter aus: Nur 

41% der Lehrkräfte an beruflichen Schulen verfügten 2018/19 über ein beruf-

liches Lehramt. 

 

Länderübergreifend keine Verbindlichkeit in der Lehrkräftebildung 

13. Im Gegensatz zu den inhaltlichen Standards48 der Lehrkräftebildung gibt es 

keine einheitlichen Strukturvorgaben der KMK zur Lehrkräfteausbildung. 

Trotz des Bekenntnisses der KMK zur Umstellung auf das konsekutive Stu-

dienmodell (Bachelor/ Master) und universitäre Abschlüsse in der Lehrkräf-

tebildung bilden fünf Länder weiter traditionell im Staatsexamen aus49. Trotz 

der 2009 erfolgten Selbstverpflichtung der Länder zur Eigenbedarfsdeckung 

bildet die Mehrheit der Länder unterhalb des eigenen Bedarfs aus50. Trotz 

des ebenfalls 2009 erfolgten gemeinsamen Bekenntnisses zu qualitativen 

Standards in der Ausbildung von Quer- und Seiteneinsteiger*innen erfolgt 

deren Ausbildung völlig ungesteuert und ohne eine gemeinsame Verständi-

gung auf Standards. Es fehlen länderübergreifend Verbindlichkeit und 

Strukturvorgaben in der Lehrkräftebildung. 

 
48  Die KMK hat 2004 bildungswissenschaftliche und 2008 fachwissenschaftliche Standards für die 

Lehrkräftebildung beschlossen; vgl. hierzu KMK (2008)  
49  Vgl. hierzu KMK (2005) 
50   Vgl. Gemeinsame Leitlinien der Länder zur Deckung des Lehrkräftebedarfs v. 18.06.2009 
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5. Schlussfolgerungen: 
Wege aus der föderalen Sackgasse 

 

Die deutsche Lehrkräftebildung steckt in einer Sackgasse. Die Akteur*innen ma-

chen immer wieder dieselben Fehler und laufen Jahr für Jahr gegen die gleiche 

Wand mit der großen Aufschrift „Lehrkräftemangel“. Dieser Lehrkräftemangel ist 

kein Naturereignis. Der Mangel ist hausgemacht, da er das Ergebnis von politi-

schen Vorgaben und Prozessen ist. Es handelt sich um eine föderale Sackgasse, in 

der wir stecken, da die wesentlichen Vorgaben (auch die fehlenden) vom Bil-

dungsföderalismus in seiner aktuellen Ausprägung abhängen. In der Sackgasse 

steht kein Land alleine, dort befinden sich – auch wenn es einige Bundesländer im 

Süden nicht wahrhaben wollen – alle Länder in gemeinsamer Verantwortung.  

Es wäre ein erheblicher Fortschritt, wenn man gemeinsam festhalten könnte, dass 

man sich mit Blick auf die dokumentierten Zahlen der Absolvent*innen sowohl 

der Höhe als auch der Verteilung nach in einer Sackgasse befindet, aus der man 

nur gemeinsam herauskommt. Ein solcher Minimalkonsens wäre ein notwendiger 

Ausgangspunkt für weitergehende Überlegungen, welche Strukturprobleme man 

mit welchen Mitteln angeht. Allerdings werden diese Überlegungen zwangsläufig 

politisch. 

Der abschließende Teil dieser Untersuchung ist in diesem Sinne politisch. Die Aus-

gangsthese besagt, dass wir kein vorübergehendes oder regionales Problem des 

Lehrkräftemangels haben, sondern ein dauerhaftes und bundesweites Struktur-  

und Steuerungsdefizit in der Lehrkräftebildung. Es hat daher auch nur bedingt 

Sinn, einfach mehr Geld in das bestehende System zu geben, wie es einige Länder 

praktizieren51. Das Erkenntnisinteresse des abschließenden Teils dieser Untersu-

chung ist vielmehr auf die Fragestellung ausgerichtet, welche strukturellen Verän-

derungen auf welcher Ebene erfolgen müssen, damit das bundesdeutsche System 

der Lehrkräftebildung bedarfsgerechter ausbildet. 

Mit diesem Erkenntnisinteresse verlässt die Untersuchung den Mainstream der 

Bildungsforschung, die ausgesprochen zögerlich bei der Untersuchung von echten 

Strukturdefiziten agiert. Verwunderlich ist dies nicht, da der Untersuchungsge-

genstand Lehrkräftebildung regelmäßig universitäre Eigenbezüge aufweist. Die 

Lehrkräftebildung ist im Kern universitär, deren Evaluation und Evaluator*innen 

sind universitär ... Forschungsprojekte zur Qualität der Lehrkräftebildung sind so-

mit oftmals selbstreferentiell und selten strukturkritisch. Beispielhaft für diese Ab-

neigung gegen eine strukturelle Infragestellung der (eigenen universitären) Lehr-

kräftebildung und für eine Neigung zu Fragestellungen innerhalb des bestehen-

den Systems (und eigenen Forschungsbereichs) ist die Qualitätsoffensive 

Lehrkräftebildung (offiziell: „Qualitätsoffensive Lehrerbildung“).  

 
51  Vgl. beispielhaft „Sonderprogramm: Beste (Lehrkräfte-) Bildung für Berlin“ v. Juni 2020 
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Die nachfolgenden Strukturvor-

schläge werden im vollen Be-

wusstsein formuliert, dass das 

deutsche System der Lehrkräf-

tebildung ausgesprochen verän-

derungsresistent und struktur-

konservativ ist. Die deutsche 

Lehrkräftebildung hat in über 

200 Jahren eine einzige echte 

Strukturänderung erlebt: Die 

Umstellung vom Hum-

boldt’schen Staatsexamen auf 

ein gestuftes Studienmodell mit 

Bachelor und Master, dem die 

Verlagerung der Ausbildung 

von Pädagogischen Hochschu-

len auf die Universitäten vo-

rausging. Abgesehen davon, 

dass selbst diese Modernisie-

rung bis heute nur in 11 von 16 

Ländern umgesetzt worden ist, 

kam diese Strukturveränderung 

nicht aus bildungspolitischer 

Einsicht in Deutschland zu-

stande, sondern wurde im Rahmen des sogenannten Bologna-Prozesses ab 1999 

durch die internationale Vereinheitlichung von Studiengängen und -abschlüssen 

in Europa extern erzwungen.  

Erfahrungsgemäß kann man dem Bildungsföderalismus jedoch kaum etwas auf-

zwingen. Das hat zuletzt die Bundesregierung mit ihrem (Ende 2019 gescheiterten) 

Vorschlag eines Nationalen Bildungsrats erfahren müssen52. Veränderungen 

struktureller und substantieller Art können nur aus bildungspolitischer Einsicht 

von innen kommen, die Länder sind die alleinigen Akteure und damit auch Ver-

antwortungsträger in der Lehrkräftebildung. Damit sind nachfolgenden Vor-

schläge auch vorrangig an die Länder gerichtet. Der Glaube an diese bildungspo-

litische Einsicht und an die grundsätzliche Offenheit für Strukturvorschläge grün-

det nicht zuletzt in der aktuellen Debatte um einen Bildungsstaatsvertrag 

 
52  An innerstaatlichen Problemanalysen und Reformbemühungen hat es seit Gründung der Bun-

desrepublik nicht gefehlt, substantielle Änderungen in der Grundstruktur der Lehrkräftebil-

dung hat es aber nicht wirklich gegeben. Debatten über „Bildungsnotstand“ und „Lehrerman-

gel“ führten institutionell in mehreren Schleifen über den Deutschen Ausschuss für Erziehungs- 

und Bildungswesen (1953-1965), den Deutschen Bildungsrat (1965 – 1975) und die Bund-Län-

der-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung (1970 – 2007). Mit der sog. Fö-

deralismusreform I (2006), die für einen Wechsel vom kooperativen zum wettbewerbsorientier-

ten Föderalismus steht, wurde die bisherige Gemeinschaftsaufgabe Bildungsplanung aufgege-

ben und ein faktisches Kooperationsverbot im Bildungsbereich eingeführt (Art. 91b GG).  

 

Qualitätsoffensive Lehrkräftebildung 
 

Der Bund (das BMBF) stellt den Ländern in ur-

sprünglich zwei, dann drei Förderrunden mit insge-

samt bis zu 500 Mio. € (Laufzeit bis 2023) erhebli-

che Mittel für die „Weiterentwicklung der Lehrer-

bildung“ in Deutschland zur Verfügung. Die 

Handlungsschwerpunkte umfassen u.a. auch die 

„Optimierung der Strukturen der Lehrerbildung“ 

(Handlungsschwerpunkt 1). Von den insgesamt 

knapp 100 Projekten an 72 Hochschulen hinterfragt 

jedoch kein einziges die bestehenden Grundstruk-

turen der Lehrkräftebildung. In der Regel werden 

bestehende Akteure innerhalb und außerhalb der 

Hochschulen besser miteinander vernetzt und auf 

eine curriculare Optimierung fokussiert. Es geht re-

gelmäßig um Aspekte der „Kooperation“, „Zusam-

menarbeit“ und „Dialogorientierung“ … Strukturfra-

gen im engeren Sinne bleiben außen vor. Oftmals 

dienen die BMBF-Mittel dem Ausbau der Schools of 

Education (was kein Fehler ist, aber eigentlich zum 

Kerngeschäft der Hochschule inkl. Budget gehören 

sollte). Eine (selbst-) kritische Strukturanalyse oder 

gar Strukturveränderung ist von den 500 Mio. € 

Bundesgeldern nicht zu erwarten.  
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zwischen den Ländern, der u.a. auch Fragen der Lehrkräftebildung einheitlicher 

und verbindlicher regeln soll53.   

Auf Basis der in Kapitel 4 formulierten Ergebnisse der Untersuchung können sie-

ben strukturelle Herausforderungen der Lehrkräftebildung definiert werden, auf 

die Antworten im Sinne von politischen Empfehlungen zu geben sind. 

 

Das System ist strukturell nicht bedarfsdeckend und bedarf länderüber-

greifender Antworten 

Das System ist deshalb dauerhaft nicht bedarfsdeckend, weil 16 unabgestimmte 

Einzellogiken keine bundesweite Bedarfsdeckung generieren können. Der Lehr-

kräftemarkt ist kein regionaler, sondern ein bundesweiter Markt und muss als sol-

cher länderübergreifend betrachtet werden.   

Länderübergreifende Mechanismen gibt es in der Lehrkräftebildung nicht. Hierzu 

bedarf es zweier bislang fehlender Instrumente: eines länderübergreifenden 

Handlungsrahmens als verbindlicher Grundlage sowie einer länderübergreifen-

den Instanz als qualitätssicherndem Akteur. 

Ein länderübergreifender Handlungsrahmen muss ein Mindestmaß an Struktur-

vorgaben und Standards setzen. Inhaltlich sind hier gemeinsame Mindeststan-

dards bezüglich der Prognostik, der Kapazitätsplanung und der Bedarfsdeckung 

notwendig. In der Praxis haben sich Ländervereinbarungen oder reine KMK-Er-

klärungen als Selbstverpflichtung nicht bewährt, wie etwa die nicht eingehaltenen 

„Gemeinsamen Leitlinien der Länder zur Deckung des Lehrkräftebedarfs“ aus 

2009 bezeugen.  

Es wird der Abschluss eines Staatsvertrags der Länder für 

den Bereich Lehrkräftebildung empfohlen, der länderübergrei-

fend Strukturvorgaben und Standards setzt54. 

 

Eine länderübergreifende Instanz, die die Qualität der Prognostik und Kapazitäts-

planung aus wissenschaftlicher Perspektive im Blick behält, fehlt aktuell. Die Zu-

ständigkeit und Hoheit in Bezug auf Bedarfsprognosen und Kapazitätsplanungen 

obliegt den Ländern und der KMK. Vor dem Erfahrungshintergrund der vergan-

genen Jahrzehnte müssen sich diese Planungsgrundlagen jedoch einer fachwissen-

schaftlichen Debatte stellen, in der sich die Prognosen und Planungen bezüglich 

der Konsistenz ihrer Annahmen und Aussagen überprüfen lassen. 

 
53  In diesem Sinne z.B. die Bildungsministerin Susanne Eisenmann (CDU) für die B-Länder am 

25.11.2019: „Ein Staatsvertrag ist ein wirksames Instrument, um gemeinsame Standards für 

Schulabschlüsse oder für die Lehrerbildung in allen Ländern einheitlich und verbindlich zu re-

geln“ (dpa v. 26.11.2019) 
54  Sofern – wie 2019 von der KMK angekündigt – noch ein umfassender Staatsvertrag der Länder 

zur Stärkung der Bildungsqualität zustande kommt, kann der Teil zur Lehrkräftebildung dort 

als Abschnitt aufgenommen werden. 

Empfehlung # 01 
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Es wird empfohlen, einen wissenschaftlichen „Beirat Lehr-

kräftebedarf“ einzurichten, dessen Mitglieder je zur Hälfte 

von der Bildungs- und Hochschulseite der KMK-Amtschefkom-

mission zu berufen sind und die aus verschiedenen Fachdiszip-

linen mit Affinität zur Prognostik kommen55.  

 

Jenseits dieser institutionellen Ansätze wäre im Lichte der vielen offenen Struktur-

fragen in der Lehrkräftebildung eine länderübergreifende Initiative notwendig, 

die bisherige Strukturmerkmale des Lehrkräftebildungssystems bezüglich ihrer 

Effizienz und ihrer Kapazitätswirkungen prüft. Bislang gibt es keinen Ort, an dem 

die Länder bzw. die KMK aus einer gemeinsamen Perspektive heraus eine Struk-

turkritik (oder positiver: eine Evaluation) der bestehenden Lehrkräftestrukturen 

in Bezug auf Effizienz und Auswirkung auf die Bedarfslage bzw. die Kapazitäts-

folgen betreibt. Hierzu benötigt man nicht zwingend eine neue Institution wie ei-

nen wissenschaftlichen Beirat; man benötigt jedoch einen öffentlichen Diskurs, der  

bisherige Selbstverständlichkeiten hinterfragt. Hierzu gehören etwa die Frage 

nach der Zahl der Lehrämter, die Frage nach dem Amtsbezug der Studienab-

schlüsse, die Frage nach der Zukunft des (ersten) Staatsexamens, die Frage nach 

der Dauer des Vorbereitungsdienstes, die Frage nach dem 2-Fächer-Dogma in 

Deutschland oder auch die Frage nach der Sinnhaftigkeit einer Polyvalenz im Ba-

chelor.  

 

Ungesteuerte (defizitäre) Studienplatzkapazitäten erfordern eine länder-

übergreifende gemeinsame Kapazitätsplanung 

Der Markt für Lehrkräfte ist in Deutschland der größte Teilmarkt des öffentlichen 

Dienstes. Insgesamt unterrichten fast 1 Million (960.000) Menschen an öffentlichen 

Schulen der Allgemeinbildung und beruflichen Schulen. Der Markt ist zudem völ-

lig atypisch sowohl auf der Anbieter- als auch auf der Abnehmerseite von einem 

staatlichen Monopol geprägt: der Staat bildet die Berufsgruppe aus und der Staat 

beschäftigt die Berufsgruppe als Arbeitgeber. Zudem handelt es sich auf der Nach-

frageseite (Einstellungen) unzweifelhaft um einen bundesweiten Markt, was 

durch Mobilitätsgarantien, Anerkennungs- und Einstellungspraxis in den Län-

dern belegt wird.  

Der eigentliche – und gravierende - Strukturfehler der Lehrkräftebildung besteht 

in der fehlenden Anerkennung, dass es sich bei diesem großen Arbeitsmarkt auch 

auf der Angebotsseite (Ausbildung) um einen bundesweiten Markt handelt. Die 

zwingend notwendige bundesweite (im Sinne einer länderübergreifenden) Pla-

nung, Abstimmung oder gar Steuerung findet jedoch nicht statt. Das System der 

Lehrkräftebildung folgt auf der Ausbildungsseite den länderspezifischen 

 
55  Sofern – wie 2019 von der KMK angekündigt – ein „Wissenschaftlicher Beirat der KMK“ zu Fra-

gen der Weiterentwicklung des Bildungswesens eingerichtet wird, könnte auch eine Teil-

gruppe/ AG dieses Beirats diese Funktion übernehmen. 

Empfehlung # 02 



41 

 

Einzellogiken (nochmals gebrochen um die Vielzahl weiterer Logiken auf Ebene 

der Hochschulen) und ist damit in sich schon in der Ausgangsstruktur inkonsis-

tent.  

Die Logik der regionalen 

Märkte ist zudem auch unter 

dem Gesichtspunkt der Bedarfs-

prognosen nicht zielführend. 

Der Bedarf an Lehrkräften ent-

wickelt sich bezogen auf die 

Entwicklung der Schüler*innen-

Zahlen selbst innerhalb von 

Ländern extrem unterschied-

lich. Je höher man diese sehr un-

terschiedlichen Entwicklungen 

aggregiert, desto stärker wer-

den Abweichungen ausgegli-

chen und unvermeidbare Aus-

reißer abgepuffert. In einem 

bundesweiten Markt gleichen 

sich die Schwankungen und 

Unsicherheiten deutlich stärker 

aus als dies auf Länderebene der 

Fall ist.  

Ob nun systematisch mit der 

Planungskonsistenz oder pragmatisch im Sinne des Gesetzes der großen Zahl ar-

gumentiert wird: die Angebotsseite der Lehrkräftebildung ist ebenso wie die 

Nachfrageseite Teil eines bundesweiten Marktes und muss stärker als bisher län-

derübergreifend gesteuert werden. Da erfahrungsgemäß die künftigen Kapazitä-

ten oftmals aus politischen Gründen schöngerechnet (sprich: insbesondere künf-

tige Absolvent*innenzahlen zu hoch angesetzt) werden, ist eine externe Form der 

Qualitätssicherung notwendig. Diese kann durch den vorgeschlagenen wissen-

schaftlichen Beirat Lehrkräftebedarf erfolgen.  

Die Länder sollten sich im Bereich der Lehrkräftebildung künftig 

systematisch abstimmen und dauerhaft eine länderübergrei-

fende Kapazitätsplanung betreiben. Hierzu muss die KMK 

auf Basis der – auf Konsistenz und Belastbarkeit geprüften - Län-

dermeldungen eine eigenständige bundesweite Kapazitätspla-

nung erstellen, die dem neu eingerichteten Beirat Lehrkräftebe-

darf zur Stellungnahme vorgelegt wird.  

 

Die Steuerungsgröße (nicht zuletzt für die Hochschulverträge) für die erste Phase 

der Lehrkräftebildung muss bundesweit einheitlich nicht die Zahl der Studien-

plätze sondern die Zahl der Absolvent*innen sein. Grundsätzlich muss jedes Land 

seinen eigenen Bedarf decken; dies kann durch eigene Studienkapazitäten oder 

durch Kooperation mit anderen Ländern erfolgen. Dabei sollte sichergestellt 

Länderlogiken nicht immer zielführend 
 

In der Einzellogik Bayerns hat der Abbau von Studi-

enkapazitäten vor wenigen Jahren ggf. Sinn ge-

macht; auf der länderübergreifenden Ebene hat 

diese – unkoordinierte – Maßnahme zu erheblichen 

Defiziten bei der Lehrkräfteversorgung geführt. 

 

In der Einzellogik Brandenburgs macht der vollstän-

dige Verzicht auf die eigene Ausbildung von Berufs-

schullehrkräften ggf. Sinn; auf länderübergreifender 

Ebene wirkt sich dieser Trittbrettfahrereffekt nega-

tiv aus.  

 

In der Einzellogik Berlins macht die Klage über Stu-

dienabsolvent*innen, die nach dem Studium in den 

Vorbereitungsdienst anderer Länder wechseln ggf. 

Sinn; auf der länderübergreifenden Ebene bilden 

Studienstädte wie Berlin aber immer auch für den 

Gesamtmarkt aus. 

Empfehlung # 03 
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werden, dass in einer mittelfristigen Perspektive dauerhaft der altersbedingte Ab-

gang des Personalkörpers als absolute Untergrenze der Ausbildungsquote nicht 

unterschritten wird.  

Die Länder müssen sich (per Staatsvertrag) verbindlich zur 

strukturellen Eigenbedarfsdeckung (1. Phase), d.h. der De-

ckung des mittelfristigen Bedarfs an Studienabsolvent*innen 

verpflichten.  Als bundesweite Orientierungsgröße sollte eine 

Ausbildungsquote von 4,5% des landeseigenen Lehrkörpers die-

nen. Als absolute Untergrenze sollte eine Mindestausbildungs-

quote von 2,9% anerkannt werden. 

 

Die Zahl und Größe der lehrkräftebildenden Hochschulen in Deutschland ist  nicht 

gleich verteilt; zudem konzentrieren sich einige Studiengänge auf regionale Stand-

orte. Große Hochschulstandorte bilden immer auch einen Teil Absolvent*innen 

aus, die jenseits des Standorts der Hochschule in den Beruf einsteigen. In diesen 

Fällen bilden die Hochschulen bundesweit aus, die Kosten fallen jedoch ländersei-

tig an. Im besonderen Fall der Lehrkräfteausbildung mit ihrer fast ausschließlichen 

beruflichen Verwendung im Landesdienst erscheint es sinnvoll und notwendig, 

einen Finanzausgleich zwischen den Ländern zu implementieren. Ohne einen sol-

chen Ausgleich ist eine gemeinsame Kapazitätsplanung im o.g. Sinn wenig realis-

tisch und sind zudem Opportunitätseffekte und Effekte des Trittbrettfahrens 

kaum vermeidbar. Ein solches Ausgleichssystem müsste nicht die Komplexität ei-

nes Länderfinanzausgleichs annehmen, sondern könnte sich per Verwaltungsver-

einbarung eher an den vielfach bestehenden sogenannten „Gastschüler*innen-Ab-

kommen“ einiger Länder orientieren.  

Zur Absicherung der länderübergreifenden Kapazitätsplanung 

wird ein Finanzausgleich zwischen den Ländern empfohlen. 

Analog zu den sog. Gastschüler*innen-Abkommen sollten die 

Länder Verwaltungsabkommen schließen, mit denen die pau-

schalisierten Ausbildungskosten für ein Lehramtsstudium in 

den Fällen ausgeglichen wird, in denen die Absolvent*innen au-

ßerhalb des Sitzlandes der Hochschule den Vorbereitungsdienst 

abschließen und von einem anderen Bundesland übernommen 

werden.  

 

Defizitäre Kapazitäten im Vorbereitungsdienst bedürfen einer verbind-

lichen Eigenbedarfsdeckung 

Im Unterschied zu den nur langfristig steuerbaren Studienplatzkapazitäten sind 

die Plätze im staatlichen Vorbereitungsdienst alleine und direkt durch die einzel-

nen Länder zu verantworten und steuerbar. Defizite in den Ausbildungsplätzen 

sind daher nur schwer begründbar und weisen eher auf bewusste Mitnahmeef-

fekte zu Lasten Dritter hin, die jedoch in Zeiten eines bundesweit leeren Marktes 

verpuffen.  

Empfehlung # 04 

Empfehlung # 05 
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Analog zu der (komplexeren) Kapazitätsplanung für die erste Phase der Lehrkräf-

teausbildung müssen die Länder auch für die zweite Phase verbindlicher als bis-

her erklären, dass sie den Eigenbedarf an Lehrkräften durch entsprechende Aus-

bildungsplätze im Vorbereitungsdienst selbst decken. Anders als bei Studienplät-

zen entfällt hier in der Regel die Option einer Kooperation mit anderen 

Bundesländern, da die Auszubildenden direkt im Land, an landeseigenen Schulen 

und für das Land ausgebildet werden.  

Die Länder müssen sich (per Staatsvertrag) verbindlich zur Ei-

genbedarfsdeckung (2. Phase) verpflichten, d.h. zum ausrei-

chenden Angebot an Plätzen für den Vorbereitungsdienst. Als 

bundesweite Orientierungsgröße sollte eine Ausbildungsquote 

von 4,5% des landeseigenen Lehrkörpers dienen. Als absolute 

Untergrenze sollte eine Mindestausbildungsquote von 2,9% an-

erkannt werden. 

 

Bisherige KMK-Prognosen sind durch eine eigenständige länderüber-

greifende Prognostik abzulösen 

Aktuell basieren die KMK-Prognosen zum Lehrkräftebedarf auf sehr unterschied-

lich zustande gekommenen Länderprognosen. Für diese gibt es weder einheitliche 

Vorgaben bezüglich der Erfassungszyklen, der Methodik, der Kriterien oder der 

Begrifflichkeiten. In der Logik der KMK teilen die Länder ihre Bedarfsprognosen 

und Kapazitätsplanungen lediglich mit. Die KMK erstellt aus den 16 Dokumenten 

einen zusammenfassenden Bericht ohne substantielle inhaltliche Eigenleistung. 

Im Ergebnis kommt es zu drastischen Fehlprognosen, die insbesondere durch die 

systematische Unterschätzung des künftigen Bedarfs und der systematischen 

Überschätzung des künftigen Angebots bedingt sind. Beides ist politisch erklär-

bar, da alle Länder ein Interesse daran haben, das ausgewiesene Defizit klein zu 

halten oder statistisch verschwinden zu lassen.  

Die für die Erfassung und Steuerung der Lehrkräftebildung be-

nötigten Daten sollten künftig durch die Länder nach einheitli-

chen Kriterien, Parametern und Methoden jährlich durch KMK 

und HRK erhoben werden. Hierzu sind entsprechende Vereinba-

rungen mit den Hochschulen und den statistischen Ämtern zu 

treffen.  

 

Nur ein kleiner Teil der Länder veröffentlicht im jährlichen Turnus substantiierte 

Bedarfsprognosen. Die KMK selbst hat erst – aber immerhin – 2019 umgesteuert 

und auf eine jährliche Berichterstattung umgestellt. Allerdings sind diese Progno-

sen auf KMK-Ebene immer auch abhängig von den seriösen Datenzulieferungen 

aus den Ländern, so dass eine jährliche Prognose systematischer Natur in allen 

Ländern Vorrausetzung für eine aussagekräftige Prognose auf KMK-Ebene ist. 

Eine Auslagerung der Prognostik an Dritte (etwa wissenschaftliche Institutionen 

oder statistische Ämter) erscheint wenig zielführend, da auch diese Instanzen auf 

Empfehlung # 06 

Empfehlung # 07 
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Daten der Länder angewiesen sind. Angesichts des Mangels an Qualität der bis-

herigen Prognostik erscheint es aber sinnvoll und notwendig, dass die Daten vor 

Veröffentlichung einer minimalen Qualitätsprüfung unterzogen werden, in der 

die genannten Instanzen durchaus eine Rolle spielen könnten.  

Die Länder sollten sich zu einer qualitätsorientierten länder-

übergreifenden Prognostik verpflichten. Dazu entwickeln sie 

gemeinsame Vorgaben, auf deren Grundlage einheitliche Schü-

ler*innen- und Lehrkräftebedarfsprognosen erstellt werden. Alle 

Länder erstellen mindestens jährlich landesspezifische Schü-

ler*innen- und Absolvent*innen-Prognosen. Diese dienen u.a. 

als Beratungsgrundlage der jährlich zu erstellenden Lehrkräf-

tebedarfsprognose der KMK, die dem wissenschaftlichen Beirat 

Lehrkräftebedarf zur Stellungnahme vorzulegen ist.  

 

Die universitäre Lehrkräftebildung bedarf effektiver Strukturvorgaben 

Das Rückgrat des Systems der deutschen Lehrkräftebildung bildet die universitäre 

Ausbildung, die trotz verbreiteter Kritik der Praxisferne und vereinzelter Rufe 

nach Pädagogischen Hochschulen realistischerweise nicht in Frage gestellt werden 

sollte. Die heutigen Herausforderungen in der Lehrkräftebildung löst man nicht 

durch einfache Rückkehr zu nostalgischen Strukturen der 60er-Jahre56.  

Allerdings ist ein massives Steuerungsdefizit in der Lehrkräfteausbildung festzu-

stellen, das mit den Jahren und der wachsenden Hochschulautonomie eher noch 

angestiegen ist. Die gravierendsten Hindernisse einer flexiblen Steuerung (aus 

Sicht der Bildungsverwaltungen) sind die mehrjährigen Hochschulverträge, die 

institutionelle Vielfalt der Akteure (Fächer/ Fakultäten) und die strukturelle Träg-

heit universitärer Strukturen (Finanzierung, Einrichtung, Berufung, Ausstattung, 

Akkreditierung etc.). Hinzu kommt die geringe inneruniversitäre Wertigkeit der 

Lehrkräftebildung, die zwar quantitativ in Studierendenzahlen an manchen Hoch-

schulen dominant ist, in Zeiten der Exzellenzinitiativen und Drittmittelfixierung 

aber wenig Ansehen bringt und hat57.  

Alle Länder sollten die Verpflichtung zur Einrichtung von 

Schools of Education in die Lehrkräftebildungsgesetze aufneh-

men und deren Aufgabenkatalog länderübergreifend abstimmen. 

Die Einrichtungen sollten über eine angemessene Ausstattung 

und Entscheidungskompetenz verfügen; insbesondere bei der 

konzeptionellen Weiterentwicklung und der inhaltlichen Gestal-

tung der Lehramtsstudiengänge und der Beteiligung an Beru-

fungsverfahren.  

 
56  Vgl. beispielhaft Länderdebatten wie im Frühjahr 2019 in Mecklenburg-Vorpommern („Eine 

Pädagogische Hochschule in Schwerin?“ in Ostsee-Zeitung v. 2.03.2019), Brandenburg 2018 

(„Gründung einer Pädagogischen Hochschule im Gespräch“ in MOZ v. 6.04.2018). Aktuell auch 

in Berlin Parlamentsanfrage der CDU „Zur Einführung einer Pädagogischen Hochschule in Ber-

lin“ (Drs. 18/22944 v. 10.03.2020) 
57  Vgl. hierzu auch Schubarth (2017): 130 
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Im Ergebnis hat sich ein relativ ungesteuertes System von fast 5000 Studiengän-

gen an über hundert Hochschulen entwickelt. Die jährliche Darstellung der Aus-

bildungsstrukturen in den Ländern („Sachstand Lehrerbildung“ der KMK) um-

fasst aktuell 149 eng bedruckte Seiten58.  Die Hochschulrektorenkonferenz (HRK) 

selbst hat 2013 kritisch festgestellt: „Vor allem aus dem für Deutschland spezifi-

schen Zwei-Fächer-Grundsatz und der in vielen Bundesländern weitestgehend 

freien Wahl der Fächerkombinationen im Lehramtsstudium ergeben sich zahlrei-

che Schwierigkeiten für die inner- und außerhochschulische Lehrerbildung und 

das schulische Lehramt“. Angeregt wurde, „[…] die in diversen Bundesländern 

bestehenden Fächerkombinationen zu prüfen und einen Prozess der länderüber-

greifenden Regelung anzustreben“59.  

 

Die Zahl der lehramtsbezogenen Studiengänge in Deutschland 

sollte durch eine länderübergreifend abgestimmte Begrenzung 

der Fächerkombinationen deutlich reduziert werden.  

 

Das im internationalen Vergleich eher seltene 2-Fächer-Dogma 

der Lehrkräftebildung in Deutschland sollte ernsthaft hinterfragt 

werden und optional durch Modelle mit einem Studienfach60 o-

der durch Modelle mit Haupt- und Nebenfach ersetzt werden, 

die im unterschiedlichen Umfang studiert werden.    

 

Viele Hochschulen weisen (viel zu) hohe Quoten an Abbrecher*innen in den Lehr-

amtsstudiengängen auf, was an der völlig unübersichtlichen Situation der Studi-

engänge, an der faktisch beliebigen Fächerwahl  oder an den fehlenden lehramts-

spezifischen Lehrangeboten im Bachelor-Studium liegen mag. Oftmals sitzen  

Lehramtsstudierende neben sogenannten „Mono-Bachelor“-Studierenden und er-

halten in Mathematik Vorlesungsangebote, die auf spezialisierte  Mathemati-

ker*innen ausgerichtet sind und nicht auf spätere Lehrkräfte, die die Fachwissen-

schaft mit deutlichen weniger Zeitbudget und Leistungspunkten belegen.  

Bei lehramtsbezogenen Studiengängen sollte auf eine sog. „po-

lyvalente“ Ausgestaltung verzichtet werden, da faktisch mit 

Studienbeginn eine Berufsentscheidung getroffen wird und die 

Zahl alternativer Berufswege gering ist. Die Polyvalenz steht 

faktisch einer frühen und lehramtsspezifischen Professionalisie-

rung entgegen und fördert die Tendenz der Hochschulen zu un-

spezifischen fachwissenschaftlichen Angeboten (mit Studieren-

den im sog. Mono-Bachelor). 

 
58  Vgl. KMK (2019d) 
59  Vgl. HRK (2013): 3 
60  Hier sind auch intelligente Steuerungsmodelle vorstellbar, die auch das Besoldungssystem mit 

einschließen: so könnte die Grundbesoldung einer Lehrkraft in Deutschland auf die Ausbildung 

in einem Fach bezogen sein und Aufschläge für jedes weitere Fach (Lehrbefähigung) bezahlt 

werden; diese durch (gewünschte) Weiterbildung erlangten Fachkompetenzen könnten zudem 

stärker am konkreten Fächerbedarf vor Ort ausgerichtet werden. 
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Die eigentliche Steuerung der Hochschulen erfolgt seit einigen Jahren über Out-

put-orientierte Leistungsvereinbarungen, die Hochschulverträge. Diese werden 

von jedem Bundesland unabhängig voneinander mit den Hochschulen abge-

schlossen und haben in der Regel mehrjährige Laufzeiten. Für die Hochschulen 

bringt dies Planungssicherheit und Kontinuität in der Finanzierung; für die Lehr-

kräftebildung bedeutet dies einen Verlust an Flexibilität in der Steuerung.  

 

In alle Hochschulverträge sollten eine einheitliche Normierung 

der Zielzahlen im Lehramt auf Absovlent*innen, Vorgaben bis 

auf die Ebene der Schularten und Fächer in die Verträge aufge-

nommen und bei der Finanzierung eine Öffnungsklausel für die 

Lehrkräftebildung vorgesehen werden, die eine Nachsteuerung 

im Lichte der Bedarfsentwicklung auch während der Laufzeit der 

Verträge möglich macht. Die Erstellung und Veröffentlichung – 

länderübergreifend vergleichbarer – Hochschulstatistiken zum 

Bereich Lehramtsstudium sollte über die Hochschulverträge 

bundesweit verpflichtend gemacht werden. Hierzu gehören auch 

Studienverlaufsanalysen und Verbleibsanalysen zu den lehr-

amtsbezogenen Studiengängen.  

 

Alle auf die Universität zielenden Empfehlungen bedürfen einer engen Abstim-

mung zwischen der Schul- und Wissenschaftsseite innerhalb der KMK sowie mit 

den Hochschulen (HRK). Es sind daher eher längerfristige Lösungsstrategien auf 

dem Weg aus der föderalen Sackgasse der Lehrkräftebildung. Selbst bei zügiger 

Einigung auf die o.g. Punkte hat die Wirksamkeit der Maßnahmen im universitä-

ren Bereich ihre Grenzen angesichts der langen Vorläufe universitärer Prozesse 

und der schlichten Dauer der akademischen Ausbildung.  

 

Extreme Bedarfsdefizite in einzelnen Schularten und Fächern erfordern 

Umdenken und neue Wege 

Die bisher genannten Empfehlungen stärken das universitäre Grundsystem der 

Lehrkräftebildung und gewährleisten eine bessere Bedarfsdeckung als im Status 

quo. Allerdings wird es auf dem volatilen Lehrkräftemarkt immer die Notwendig-

keit geben, in Bedarfslücken in spezifischen Lehrämtern (Schularten) oder Fächern 

kurzfristig auszugleichen.  

Daher muss das universitäre Basissystem parallel um Strukturen ergänzt werden, 

die kurzfristiger und flexibler auf veränderte Bedarfslagen reagieren können. In 

diesem Sinne haben sich in vielen Ländern beispielsweise Systeme des Querein-

stiegs sowie der Weiterbildung bewährt. Diese oftmals unter chaotischen Umstän-

den entstandenen und zu Beginn wenig systematischen Ansätze stellen das uni-

versitäre System nicht in Frage. Dafür sind sie anders als die universitären Ange-

bote jedoch kurzfristig skalierbar und somit geeignete Antworten auf 
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systemimmanente Schwankungen, wie sie für den Lehrkräftemarkt typisch und 

unvermeidbar sind.  

Das wichtigste Instrument des flexiblen Bedarfsausgleich war und ist der soge-

nannte Seiteneinstieg bzw. Quereinstieg61. Dieser ermöglicht neben der grundstän-

digen Lehrkräfteausbildung einen alternativen Zugang zum Beruf der Lehrkraft. 

Bedenkt man, wie alt dieses Instrument bereits ist, dann erstaunt, dass die Länder 

bis heute über kein einheitliches Begriffsverständnis verfügen und keine einheitli-

chen Standards in der Auswahl, Qualifizierung und Qualitätssicherung im Quer-

einstieg haben. Es erscheint naheliegend, dass dieser fehlende Ausgestaltungs-

wille mit der Annahme zusammenhängt, dass der Quereinstieg eine temporäre 

Notmaßnahme ist, das „Schmuddelkind“ der Lehrkräftebildung62. Diese An-

nahme ist jedoch falsch: mit Qualitätsstandards gekoppelt ist der Quereinstieg ein 

wichtiges Element, um flexibel auf die Bedarfsspitzen in der Lehrkräfteentwick-

lung reagieren zu können. Die Absolvent*innen sind zudem vollwertige Lehr-

kräfte, die im Zweifelsfall durch die Bewältigung der zusätzlichen Belastung be-

rufsbegleitender Studien ihre überdurchschnittliche Leistungsbereitschaft unter 

Beweis gestellt haben (von den Praxisbezügen und Lebenserfahrungen, die sie die 

Klassenzimmer einbringen, ganz abgesehen).  

Das System der Lehrkräftebildung sollte länderübergreifend um 

den Zugangsweg des Quereinstiegs ergänzt werden. Dazu sind 

die in den letzten Jahren aufgebauten Strukturen dauerhaft zu 

verstetigen und länderübergreifende Standards für die Zugangs-

berechtigung, Qualifizierung und Qualitätssicherung zu verein-

baren. 

 

Als besonders effizient und flexibel erweisen sich Qualifizierungen von Bestands-

lehrkräften in Bedarfsfächern (wie z.B. Mathematik, Musik, Kunst, Sonderpädago-

gik) durch landeseigene Institute der Weiterbildung. Hier gibt es bundesweit un-

terschiedliche Modelle mit einer unterschiedlichen Nähe bzw. Integration in die 

Hochschulen.  

Aus einer reinen Steuerungssicht heraus sind diejenigen Modelle besonders flexi-

bel und (durch die Bildungsverwaltungen) steuerbar, die nicht strukturell in die 

Hochschulen eingebunden sind. Die Skalierung der Angebote geschieht flexibel 

und ohne große Schnittstellenprobleme durch Zukauf von (auch universitären) 

Dozent*innen63.  

 
61  Deutscher Bildungsserver des DIPF: „Quereinsteiger haben nicht auf Lehramt studiert, im Ge-

gensatz zu Seiteneinsteigern besteht bei ihnen aber die Pflicht eines Referendariats. Die spezifi-

schen Bedingungen und Möglichkeiten sind je nach Bundesland verschieden“ 
62  Besonders kritisch zum Quereinstieg ist man in Bayern. Allerdings sehen die bayerischen Not-

maßnahmen jenseits des Quereinstiegs wenig überzeugend aus: Bayern stellte zum Schuljahr 

2020/21 einen Pool von 800 „Teamlehrkräften“ ein. Einstellungsvoraussetzung: ein beliebiger 

Master sowie „pädagogisches Geschick und kommunikatives Talent“ 
63  Ein Beispiel in diesem flexiblen Sinne ist das Berliner „StEPs“ (Studienzentrum für Erziehung, 

Pädagogik und Schule). Ein Beispiel für eine integrierte Einrichtung ist das „W.i.B.“ (Institut für 

Weiterqualifizierung im Bildungsbereich an der Universität Potsdam“). 
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Zur ergänzenden Deckung der Bedarfslücken in spezifischen Fä-

chern sollte der Auf- und Ausbau von landeseigenen Einrich-

tungen der staatlichen Weiterbildung für Lehrkräfte erfolgen. 

Die Lehrkräfte erlangen zusätzliche Lehramtsbefähigungen in 

Mangelfächern. Diese Einrichtungen sollten möglichst außer-

halb der Hochschulen – aber in Kooperation mit diesen – betrie-

ben werden, um maximale Flexibilität und Skalierbarkeit zu er-

möglichen.  

 

Eine Besonderheit stellt das berufliche Lehramt dar, bei dem es mangels Studien-

interessent*innen nicht genügt, die Studienplatzkapazitäten auszubauen oder hö-

here Absolvent*innenzahlen formal festzuschreiben. Der Quereinstieg ist hier 

zwar eine Antwort. Angesichts der massiven langjährigen Bedarfslücken müssen 

sich jedoch weitere Maßnahmen anschließen. Nach ersten regionalen Erfahrungen 

erscheinen zwei Ansätze der Praxis für eine bundesweite Übernahme geeignet: 

Das Angebot eines Q-Masters und Einbindung der Fachhochschulen in die Lehr-

kräftebildung.  

Im sogenannten „Q-Master“ (Quereinstiegs-Master) erhalten Absolvent*innen 

von Studiengängen ohne Lehramtsbezug (mind. 180 Leistungspunkt) im Master 

die notwendigen bildungswissenschaftlichen und fachdidaktischen Kompetenzen 

und schließen mit einen vollwertigen Master of Education ab. In der Regel sind 

die Fächer auf bestimmte berufliche Fachrichtungen begrenzt. Die Notwendigkeit 

eines lehramtsbezogenen Bachelors entfällt hier, in der Regel sind auch Absol-

vent*innen von Fachhochschulen zugelassen64.  

Im Bereich des beruflichen Lehramts sollte neben dem gestuften 

konsekutiven Modell (BA/MA) der grundständigen Ausbildung 

gleichberechtigt das Modell des Q-Masters (ohne lehramtsbe-

zogenen Bachelor) für berufliche Fachrichtungen länderüber-

greifend etabliert werden.  

 

Fachhochschulen sind gerade für das berufliche Lehramt von Interesse, da hier ein 

hohes Potential an affinen Bezügen besteht. Aus eher ständisch anmutenden Grün-

den haben sich HRK und KMK gegen eine vollständige Öffnung der Lehrkräfte-

bildung auch für Fachhochschulen ausgesprochen, diese muss nach den Vorstel-

lungen der HRK/ KMK weiterhin universitär bleiben65. Allerdings gibt es insbe-

sondere in NRW Erfahrungen mit kooperativen Modellen, bei denen die 

 
64  Vgl. z.B. den „Q-Master“ der TU Berlin: https://www.setub.tu-berlin.de/menue/stu-

dium_lehre/masterstudiengaenge_als_quereinstieg/; ähnliche Ansätze gibt es auch u.a. auch in 

NRW 
65  Vgl. Abschlussbericht Terhart (2000) sowie HRK (2013):6 
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Fachhochschulen ihre spezifische Fachkompetenz und Praxisnähe in die Ausbil-

dung des beruflichen Lehramts einbringen können66.  

Fachhochschulen sollten bundesweit systematisch in koopera-

tive (universitäre) Studiengänge des Berufsschullehramts einge-

bunden werden. Mit ihren Studierenden, ihrer Fachexpertise 

und Praxisnähe erschließen sie gerade im beruflichen Lehramt 

zusätzliche Potentiale.  

 

Länderübergreifend keine Verbindlichkeit in der Lehrkräftebildung 

Der Verzicht auf die Gemeinschaftsaufgabe Bildungsplanung und das faktische 

Kooperationsverbot von 2006 definieren einen Schonraum für die föderale Bil-

dungspolitik, in dem jedes Land sich letztlich beliebig entwickelt – oder eben nicht 

entwickelt.  

Aktuell kann jedes Bundesland im Bildungsbereich faktisch machen, was es will. 

Es besteht keine Pflicht zur Ausbildung des Eigenbedarfs. Es gibt keine Klärung, 

ob die erhöhte Wissenschaftlichkeit in Form universitärer Studiengänge und Ab-

schlüsse das Mittel der Wahl ist oder doch dauerhaft am Staatsexamen festgehal-

ten wird, das zu 60% durch staatliche Prüfungen außerhalb der universitären Ver-

antwortung zustande kommt. Es besteht Wildwuchs bei der Dauer und Ausgestal-

tung der 2. Phase der Lehrkräftebildung mit Vorbereitungsdiensten zwischen 12 

und 24 Monaten (bei formal gleichen Qualitätsanforderungen).  

Unabgestimmt sind auch die diversen Modelle der phantasievollen Überbrückung 

des strukturellen Lehrkräftemangels in Form von diversen Seiten- bzw. Querein-

stiegsmodellen (die untereinander wenig vergleichbar sind), einjährigen Mini-

Master-Studiengängen oder die Einstellung schlichter Hilfslehrkräfte, die ohne 

jede formale pädagogische Qualifikation im Klassenzimmer aushelfen.  

Das analysierte Strukturproblem in der Lehrkräftebildung ist auch ein Qualitäts-

problem, das am Ende auf das Bildungsergebnis im Klassenzimmer durchschlägt. 

Es ist einfach und selbstverständlich, ein Bekenntnis zur Qualität von Bildung ab-

zugeben; die Kehrseite ist jedoch das verbindliche Bekenntnis als Land zur be-

darfsdeckenden und bedarfsgerechten Ausbildung von Lehrkräften. Mehr Ver-

bindlichkeit und länderübergreifende Kooperation in diesem speziellen Feld der 

Bildungspolitik und Bildungspraxis ist mindestens so folgenreich wie die Verstän-

digung auf Abituraufgaben. Wer Qualität in der Lehrkräftebildung sagt, muss län-

derübergreifend denken und handeln.  

Eckpunkte eines länderübergreifenden Ansatzes wurden hier entwickelt und in 

Form von Empfehlungen vorgestellt. Wenn man den Handlungsbedarf auf einen 

einzigen Punkt reduzieren müsste, dann wäre dies der Aspekt der Verbindlich-

keit. Dann wäre dies die Notwendigkeit eines Staatsvertrags zur Deckung des 

Lehrkräftebedarfs. Nur diese Form der Vereinbarung hat den notwendigen Grad 

 
66  Vgl. z.B. das Kooperationsmodell der FH Münster mit der Westfälischen Wilhelms Universität: 

https://www.fh-muenster.de/studium/studiengaenge/index.php 
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an Verbindlichkeit, der für alle weiteren Folgeregelungen nötig ist. Zudem ist der 

Prozess eines Länderstaatsvertrags immer auch ein parlamentarischer Prozess, der 

in sich schon den oben eingeforderten Diskurs (im Sinne der „Initiative Lehrkräf-

tebildung 2021“) erzwingt. Um diese – auch parlamentarische – Debatte anzure-

gen, findet sich im Anhang 1 der Entwurf eines Staatsvertrags mit den wesentli-

chen Regelungsaspekten aus Sicht der Lehrkräftebildung. 

Der Bildungsjournalist  Jan-Martin Wiarda fragte bereits 2017 „Wann kommt der 

Masterplan Lehramtsstudium?“67 und begründete dies mit der Feststellung, dass 

jedes Land in der Lehrkräftebildung seinen eigenen Weg gehe, die Hochschulen 

munter ihre Studienmodelle strickten und es keinerlei Koordination gebe. Gleich-

zeitig verwies er auf den „Masterplan Medizin 2020“, mit dem sich 32 Ländermi-

nister*innen (Gesundheit und Wissenschaft) auf Veränderungen in der Studien-

struktur und eine engere Koordinierung bezüglich der Studienplatzkapazitäten 

einigten.  

Die Botschaft lautet: Es ist vieles möglich, wenn alle ein Minimum an Handlungs-

druck verspüren und ein Minimum an Gestaltungswillen aufweisen.  

Politik ist nicht die Verwaltung des Status quo. Politik ist die Suche nach dem 

Möglichen. In der deutschen Lehrkräftebildung ist mehr möglich.  

 

  

 
67  Vgl. https://www.jmwiarda.de/2017/04/10/wann-kommt-der-masterplan-lehramtsstudium/ 
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Nachwort 

Die Frage ist naheliegend und legitim, warum ein Bildungspolitiker nicht als aktiver 

Staatssekretär genau das getan hat, was er später als Staatssekretär a.D. empfiehlt. Die 

Antwort ist unbefriedigend: weil man im System gefangen und gerade im Bildungsbereich 

auf eine Art im Tagesgeschäft der Schulpraxis gebunden ist, die schlicht kaum Raum – 

geschweige denn Zeit – für konzeptionelle Überlegungen lässt. Hinzu kommt, dass man 

als Staatssekretär politischer Beamter ist und bei strukturkritischen Fragen schnell an die 

Grenzen politischer Opportunität kommt.  

Dagegen lässt sich aus einer persönlichen Distanz heraus und auf Basis der praktischen 

Erfahrungen eine qualifizierte Bewertung abgeben. Erst außerhalb des Amts ist diese frei 

von politischen Zwängen und ggf. notwendigen Rücksichtnahmen, die einer sachlichen 

Analyse oftmals entgegenstehen können.  

In diesem Sinn sind die hier formulierten Empfehlungen das Ergebnis einer durchaus 

selbstkritischen Analyse der eigenen Tätigkeit und Handlungsgrenzen. Ganz im Sinne des 

erfahrungsbasierten Lernens ist diese Veröffentlichung der ernst gemeinte Versuch, aus 

(eigenen) Fehlern zu lernen und Anregungen für Verbesserungen im Bildungssystem zu 

geben.  

Mark Rackles, Berlin 
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Anlage 1: 

Staatsvertrag (Entwurf) zur Deckung des  

Lehrkräftebedarfs 

 
Die Länder  

Baden-Württemberg, […] und Thüringen 

– im Folgenden „Die Länder“ genannt – 

schließen nachstehenden Staatsvertrag zur Deckung des Lehrkräftebedarfs: 

 

Artikel 1: Grundlagen 

 
1Nach der grundgesetzlichen Kompetenzordnung liegt die Zuständigkeit und Verantwortung für 

die Lehrkräftebildung in Deutschland bei den Bundesländern. 2Mit diesem Vertrag setzen die Län-

der den rechtlichen und politischen Rahmen für eine Stärkung und Verstetigung ihrer Zusam-

menarbeit bezüglich der Lehrkräftebildung im Rahmen ihrer föderalen Zuständigkeit. 3Zur Siche-

rung der Unterrichtsqualität und Unterrichtsversorgung vereinbaren die Länder eine gemeinsame 

Strategie zur Bereitstellung der erforderlichen lehramtsbezogenen Studienplätze sowie der not-

wendigen Kapazitäten im Vorbereitungsdienst. 4Sie kommen hiermit ihrer gesamtstaatlichen Ver-

antwortung nach.  

 

Artikel 2: Grundsätze der Lehrkräftebildung 

 
1Die Lehrkräftebildung erfolgt kompetenzorientiert und ist auf die Vermittlung von Wissen und 

die Persönlichkeitsentwicklung ausgerichtet. 2Die Ausbildung von Lehrkräften erfolgt zweiphasig. 
3Die Hochschulen sind für die erste Phase zuständig, in der die wissenschaftliche Qualifizierung 

durch Vermittlung von fachwissenschaftlichen, fachdidaktischen und erziehungswissenschaftli-

chen Kenntnissen und Fähigkeiten erfolgt. 4In der zweiten Phase des staatlichen Vorbereitungs-

dienstes steht die berufspraktische Handlungsorientierung im Vordergrund. 5Hinzu kommt als 

dritte Phase die Fort- und Weiterbildung. 6Für die Ausbildung und Prüfung in den verschiedenen 

Lehramtstypen treffen die Länder in der KMK gemeinsame Regelungen in entsprechenden Rah-

menvereinbarungen. 7Die Länder gewährleisten durch ihre Zusammenarbeit die Steigerung von 

Qualität und Transparenz in der Lehrkräftebildung in allen Phasen. 

 

Artikel 3: Standards und Anerkennung 

 
1Für die Inhalte der Lehrkräfteausbildung haben die Länder Standards für die Bildungswissen-

schaften sowie inhaltliche Anforderungen für die Fachwissenschaften und Fachdidaktiken verabre-

det, die an neue Entwicklungen angepasst werden. 2Die Länder verpflichten sich dazu, die Aus- 

und Fortbildung der Lehrkräfte qualitäts- und bedarfsorientiert zu entwickeln. 3Insbesondere stel-

len sie darauf ab, eine hohe Wertigkeit und Vergleichbarkeit der Abschlüsse zu erzielen. 4Die Län-

der verpflichten sich, allen Bewerber*innen, die ein Lehramtsstudium gemäß den Vorgaben der 

Kultusministerkonferenz absolviert haben, unabhängig vom Land, in dem der Abschluss erworben 

wurde, über die formale Anerkennung von Abschlüssen hinaus auch gleichberechtigten Zugang 

zum Vorbereitungsdienst für den ihrem Abschluss entsprechenden Lehramtstyp zu ermöglichen. 
5Absolvent*innen eines Vorbereitungsdienstes für ein Lehramt, das den Vereinbarungen der Kul-

tusministerkonferenz entspricht, ist in allen Ländern gleichermaßen der Berufszugang für den ih-

rem Abschluss entsprechenden Lehramtstyp zu ermöglichen. 
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Artikel 4: Bildungsstatistik und Hochschulstatistik 

 
1Die für die Erfassung und Steuerung der Lehrkräftebildung benötigten Daten werden künftig 

durch die Länder nach einheitlichen Kriterien, Parametern und Methoden erhoben und jährlich 

durch KMK und HRK veröffentlicht. 2Hierzu sind entsprechende Vereinbarungen mit den Hoch-

schulen und den statistischen Ämtern zu treffen.  

 

Artikel 5: Prognosen 

 
1Die Länder verpflichten sich zu einer qualitätsorientierten länderübergreifenden Prognostik. 
2Dazu entwickeln sie gemeinsame Vorgaben, auf deren Grundlage einheitliche Schüler*innen- und 

Lehrkräftebedarfsprognosen erstellt werden. 3Die Länder erstellen mindestens jährlich landesspezi-

fische Schüler*innen- und Absolvent*innen-Prognosen. 4Diese dienen  als Beratungsgrundlage 

der jährlich durch die KMK (Kommission für Statistik) zu erstellenden Lehrkräftebedarfsprognose. 

 

Artikel 6: Wissenschaftlicher Beirat Lehrkräftebedarf 

 
1Die Länder bilden einen 12-köpfigen wissenschaftlichen Beirat Lehrkräftebedarf, dessen Mitglie-

der je zur Hälfte durch die Amtschefkonferenz Bildung bzw. Amtschefkonferenz Wissenschaft zu 

benennen sind. 2Die Beiratsmitglieder sollten unterschiedliche wissenschaftliche Disziplinen mit 

Bezügen zur Prognostik aufweisen (wie etwa Demografie, Mathematik oder Volkswirtschaft). 
3Diesem Beirat sind die jährlichen Lehrkräftebedarfsprognosen vor Veröffentlichung zur Stellung-

nahme vorzulegen. 4Die Änderungsvorschläge des Beirats sind im Bericht zu übernehmen oder im 

Anhang vollständig auszuweisen.  

 

Artikel 7: Eigenbedarfsdeckung 

 
1Die Länder werden mindestens die zur Deckung des mittelfristigen eigenen Bedarfs notwendigen 

Kapazitäten der Lehrkräftebildung vorhalten. 2Hierzu sind durch jedes Land ausreichend lehr-

amtsbezogene Studienplätze und Plätze für den Vorbereitungsdienst selbst vorzuhalten oder in 

Kooperation mit anderen Ländern abgestimmte Maßnahmen zur eigenen Bedarfsdeckung abzusi-

chern. 3Die Länder orientieren sich beim Eigenbedarf an einer bundesweiten Richtgröße von 4,5% 

des jeweiligen landeseigenen Personalkörpers (Lehrkräfte). 4Sie berücksichtigen bei ihrer Kapazi-

tätsplanung grundsätzlich als absolute Untergrenze 2,9% des landeseigenen Personalkörpers (Er-

satz altersbedingter Abgänge). 

 

Artikel 8: Gemeinsame Kapazitätsplanung 

 
1Die Schwankungen auf dem bundesweiten Lehrkräftemarkt, die angestrebte Mobilität der Lehr-

kräfte sowie die wechselseitige Abhängigkeit der Länder von länderübergreifenden Einflussfakto-

ren auf die Lehrkräftebildung machen eine gemeinsame Kapazitätsplanung der Länder auf Basis 

der gemeinsamen Bedarfsprognosen nötig. 2Hierzu verpflichten sich die Länder zu einer gesonder-

ten länderübergreifenden Kapazitätsplanung. 3Dazu entwickeln sie gemeinsame Kennzahlen, auf 

deren Grundlage die bundesweit vorhandenen Kapazitäten bewertet und bei Bedarf nachgesteuert 

werden. 4Die Kapazitätsplanung der KMK (Kommission für Statistik) ist jährlich zu erstellen und 

wird wie die Bedarfsprognose dem Beirat Lehrkräftebedarf und parallel der HRK zur Stellung-

nahme vorgelegt. 5Die Änderungsvorschläge des Beirats und der HRK sind im Bericht zur Kapa-

zitätsplanung zu übernehmen oder im Anhang vollständig auszuweisen.  
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Artikel 9: Transparente Modellrechnung 

 
1Die auf 10 Planungsjahre ausgerichtete Modellrechnung „Lehrkräfteeinstellungsbedarf und -an-

gebot in der Bundesrepublik Deutschland“ wird im Lichte der aktuellen Bedarfsprognose und Ka-

pazitätsplanung jährlich durch die KMK aktualisiert und fortgeschrieben. 2Sie wird mit den voll-

ständigen Berichten zur Bedarfsprognose und Kapazitätsplanung veröffentlicht.  

 

Artikel 10: Länderausgleich Ausbildungskosten 

 
1Die unterschiedliche Verteilung der lehramtsausbildenden Hochschulen in Deutschland und die 

Konzentration von Bildungsgängen in einigen Ballungsgebieten bedingt eine strukturelle Un-

gleichverteilung von Studienplätzen. 2Die Länder streben analog zu den sog. Gastschüler*innen-

Abkommen den Abschluss von Verwaltungsabkommen zwischen den Ländern an. 3Diese gleichen 

die pauschalisierten Ausbildungskosten für ein Lehramtsstudium in den Fällen aus, in denen die 

Absolvent*innen eines Lehramtsstudiums außerhalb des Sitzlandes der Hochschule den Vorberei-

tungsdienst abschließen und von einem anderen Bundesland als dem Sitzland übernommen wer-

den. 4Das Nähere ist durch Verwaltungsvereinbarungen zu regeln.  

 

Art. 11: Quer- und Seiteneinstieg 

 
1Die Länder einigen sich auf gemeinsame Standards der Auswahl, der Qualifizierung und der 

Qualitätssicherung des Quer- bzw. Seiteneinstiegs in das Lehramt. 2Auf der Basis länderübergrei-

fender Qualitätsstandards verstetigen die Länder die Qualifizierungsstrukturen für Quer- und 

Seiteneinsteiger*innen als dauerhafte Zugangsmöglichkeit zum Lehramt.  

 

Art. 12: Fachhochschulen in der Lehrkräftebildung 

 
1Die Länder erkennen in den Fachhochschulen ein hohes Potential an Fachlichkeit und Praxisnähe 

sowie an Studienkapazitäten, die verstärkt in die Lehrkräftebildung eingebunden werden soll. 2In 

Kooperation mit lehrkräftebildenden Universitäten sollen Fachhochschulen künftig insbesondere 

das berufliche Lehramt ausbilden können.  

 

Art. 13: Schlussbestimmungen 

 
1Dieser Staatsvertrag bedarf der Ratifizierung durch die gesetzgebenden Körperschaften jedes Lan-

des. 2Dieser Vertrag tritt am ersten Tag des Monats in Kraft, der auf den Monat folgt, in dem die 

letzte Ratifikationsurkunde eines Landes bei der Senatskanzlei des Landes Berlin hinterlegt ist. 
3Dieser Staatsvertrag gilt für unbestimmte Dauer.  
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Anlage 2: 

Leistungsbilanz Lehrkräftebildung 2020  

nach Ländern 
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